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Fossile Rolle rückwärts
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zur Traumwohnung?
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Zahlen und frieren?
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	  Treffpunkte im Wohnumfeld werden immer 
wichtiger für das Miteinander in der Stadt 



MARKTPLATZ

+1,5°

Die Grad-Wanderung unseres Klimas

Wenn sich unser Klima um mehr als 1,5 Grad erwärmt, 
droht uns eine Kettenreaktion von Katastrophen. 
Die Folgen der globalen Erwärmung, wie z. B. 
Überschwemmungen, Wirbelstürme und Krankheiten, 
sind schon jetzt kaum unter Kontrolle zu bringen. 
Um knapp 1 Grad ist die Durchschnittstemperatur 
bereits gestiegen. Höchste Zeit zu handeln! 
www.bund.net/klimaschutz

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Kaiserin-Augusta-Allee 5 · 10553 Berlin
info@bund.net · www.bund.net
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Das Mieterlexikon ist für 16 Euro zzgl. Versandkosten 
erhältlich über den Online-Shop des DMB-Verlages: 
shop.mieterbund.de

Das Mieterlexikon –
viel Wissen für wenig Geld 

Seit Jahrzehnten ist 
das Mieterlexikon des 
Deutschen Mieter-
bundes das zuverläs-
sige, umfassende und 
immer aktuelle Nach-
schlagewerk für Fach-
leute und Laien.  
Mieter – aber auch 
Vermieter – können 
sich hier sachkundig 
über ihre Rechte und 
Pflichten informieren. 
Das Mieterlexikon 
2024/2025 wurde 
aktualisiert und 
bringt Sie auf den 
neuesten Stand.

Schreiben Sie uns unter: 
berliner-mieterverein.de/mietermagazin-online.htm

Stellen Sie um –  
MieterMagazin digital lesen!

Als Mitglied bekommen Sie das MieterMagazin 
frei Haus in den Briefkasten. 

Wussten Sie, das jede 
Papier-Druck-Ausgabe 
im Monat 8000 kg 
Papier verbraucht? 

Leisten Sie einen Beitrag 
zur Ressourcenschonung 
und stellen sie JETZT 
um – vom Papier auf 
die digitale Ausgabe.

Sie bekommen das 
MieterMagazin dann 
weiter monatlich per 
E-Mail zugeschickt.

www.berliner-mieterverein.de/beitreten.htm

Machen Sie den 
Berliner Mieterverein 
noch stärker! 
Überzeugen Sie Ihre Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen 
oder Nachbarn von den Vorteilen einer Mitgliedschaft im 
Berliner Mieterverein. 

Mitglieder haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung 
in allen wohnungs- und mietrechtlichen Fragen. Der Berliner 
Mieterverein setzt berechtigte Mieteransprüche gegenüber 
Vermietern durch. Überprüfungen der Ansprüche und aus-
führliche Rechtsberatung sind für Mitglieder des Berliner 
Mietervereins kostenlos.
Für jedes neu geworbene Mitglied erhalten Werber oder Wer-
berinnen 15 Euro auf dem Mitgliedskonto gutgeschrieben. 

JETZT
MITGLIEDER

WERBEN! 
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Das Wahlforum III des BMV über

die Wohnungsversorgung sorgte 

für eine sehr kontroverse Diskussion 

zwischen Marktanhängern und 

Regulierungsbefürwortern.
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Sabine Mittermeier, Nils Richter, Lisa Smith

Titel: Sabine Mittermeier

Dieses Symbol markiert Beiträge im 
MieterMagazin, in denen Wohnen 

und Klimaschutz thematisiert werden.
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Initiiert von Anwohnerinnen und Anwohnern 

entwickelten sich auf Brachen und in Bau

lücken nachbarschaftliche Treffpunkte,
die für das Miteinander der Stadt
bevölkerung immer wichtiger werden.

Ist durch ein extremes Schadensereignis
ein Gebäude verwüstet, wird es von der 

Bauaufsicht für unbewohnbar erklärt.

Wie geht es dann weiter für die Betroffenen?
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Zwei Tage nach Redaktionsschluss er-
reichte uns die Stellungnahme einer 
Anwaltskanzlei, die den Eigentümer 
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Darin beruft sich die Ulrich & La-
komski Real Estate GmbH & Co. KG 
auf ein Sachverständigengutachten, 
welches das Amtsgericht Lichtenberg 
in einem Verfahren zum Quartier 
2016 eingeholt hat. Demnach sei 
der Mietspiegel in diesem Fall kein 
geeignetes Mittel zur Ermittlung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete, weil 
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das entsprechende Mietspiegelfeld 
keine Werte enthält. „Mit einer Ent-
scheidung zugunsten unserer Man-
dantschaft ist in Kürze zu rechnen“, 
so der Anwalt. Des Weiteren wer-
den die Vorwürfe der Mieterschaft 
bestritten, dass die Wohnungen im 
Schnitt 10 Prozent kleiner seien als 
im Mietvertrag angegeben. 
Wir hätten die Stellungnahme gerne 
in unserem Beitrag berücksichtigt. 
Durch einen Abstimmungsfehler ist 
dies unterblieben. Wir bitten, dies 
zu entschuldigen. 
Die Redaktion

Betr.: MieterMagazin 3/26, Seite 21, 
Armin Hentschel: „Zum Tod von 
Hartmann Vetter – 30 Jahre Kom-
petenz und Engagement“

Umgang auf Augenhöhe

Ich habe mich über den kompeten-
ten und angemessenen Nachruf von 
Armin Hentschel für Hartmann Vet-
ter gefreut. Vor ewigen Zeiten war 
ich nämlich als frisch diplomierter 
Stadtplaner für gut ein Jahr direkt 
gegenüber seinem Schreibtisch sein 
Assistent – ein Umgang auf Augen-
höhe – und erinnere mich sehr gut 
an seine Startzeit. In der Zeit der 

„Palastrevolution“ konnte ich kurz-
zeitig vieles mitbewegen, bei Veran-
staltungen, Publikationen und Orga-
nisationsaufbau. Meine weitere Ent-
wicklung in Forschung und Lehre an 
Universitäten und in der Landespoli-
tik Hessens war nachhaltig geprägt 
durch den Austausch mit Hartmann. 
Und seither(!) lese ich auch durch-
gehend das MieterMagazin, bin in-
formiert und immer wieder angeregt. 
Die Berichterstattung möchte ich 
hiermit gern sehr hoch würdigen.
Dr. Folckert Lüken-Isberne

Betr.: MieterMagazin 12/25, 
Seite 19, Birgit Leiß: „Vom Bür-
gergeld zur Grundsicherung – Die 
ohnehin Gepeinigten trifft es am 
schlimmsten“

Genau hinschauen ist richtig

Ihr Beitrag ist etwas befremdlich. 
Es geht um 86 Millionen Euro, das 
sind doch keine Cents, und das 
Geld kommt hoffentlich dem Ge-
meinwohl zugute. Ich finde es rich-
tig, wenn genau hingeschaut wird 
– jedenfalls bei denen, die keine Lust
auf Arbeit haben und sich im sozia
len Netz ausruhen. Man könnte,
wenn man wollte, noch viel mehr
einsparen, zum Beispiel durch den
Abbau von Steuerprivilegien und der
Möglichkeit von Steuervermeidung.
Auch sollten und könnten alle in die
gesetzliche Rentenversicherung ein-
zahlen. Und es gibt noch viel mehr
Ausgaben, die man überdenken
könnte.
I.H.
(Name ist der Redaktion bekannt)
Ansgar Sauter hat diese wahrlich

Sichere Bank
im vergangenen Jahr für das MieterMagazin fotografiert.

Wenn Sie ebenfalls ein Bild zum Nachdenken, mit Witz  
oder aus ungewöhnlicher Perspektive rund um das Thema 
Wohnen aufgenommen haben, schicken Sie es uns.
Ihr Foto mit einem von 

Ihnen gewählten Titel 
sowie Angaben zu Auf-
nahmeort und -datum 

bitte per Mail an
bmv@berliner-

mieterverein.de 
oder per Post an 

Berliner Mieterverein, 

Spichernstraße 1, 
10777 Berlin

Die Redaktion hono-
riert den Abdruck mit 

40 Euro.
MieterMagazin 7+8/2026

https://www.berliner-mieterverein.de/mietermagazin/leserbrief-schreiben.htm


MieterMagazin 7+8/2026
Aufruf zur Mitgestaltung 
der Mietendemo 2026
Am 5. September 2026 gehen wir alle gemeinsam auf 
die Straße: „Her mit den Wohnungen! Runter mit der 
Miete!“ – unter diesem Motto kämpfen wir für starke 
Mieter:innenrechte, bezahlbare und nachhaltige Woh-
nungen für alle, die Vergesellschaftung von großen 
Wohnungsbeständen und ein Ende von Zwangsräumun-
gen und Eigenbedarfskündigungen. Für eine erfolgrei-
che Demo braucht es viele helfende Hände: vor allem 
für das Mobilisieren in Netzwerken und Nachbarschaf-
ten sowie das Aufhängen von Plakaten in Kiezen. Wer 
mitmachen möchte, kann sich unter folgender Adresse 
für Arbeitsgruppen oder Organisationstreffen anmelden, 
einen eigenen Themenblock präsentieren oder laufende 
Orga-Termine verfolgen:
mobi@mietenwahnsinn.info

Termine im Bewegungskalender:
www.mietenwahnsinn.info/2026/kalender

Hier kann man sich als Unterstützer:in eintragen:
www.mietenwahnsinn.info/2026/initiative-eintragen

Die Demo findet statt am 5. September 2026 
um 13 Uhr, Treffpunkt: Rotes Rathaus.
Rat & Tat Kiezcafés – 
gemeinsam geht’s besser
Die aktiven Mitglieder in den Bezirksgruppen des 
Mietervereins unterstützen Sie gerne bei ersten 
Schritten zur Problemlösung. Sie finden Orientie-
rung, Gespräche, Handlungsoptionen, nachbar-
schaftliche Unterstützung und konkrete Tipps zu 
bestehenden Initiativen im Bezirk oder berlinweiten 
Bündnissen. Eine mietrechtliche Beratung findet 
allerdings nicht statt. Diese erhalten Sie in den Bera-
tungszentren und -stellen des Berliner Mietervereins.

Die Treffen finden statt:
K In Pankow jeden 4. Freitag im Monat, 
17 bis 19 Uhr im Nachbarschaftshaus Helmholtzplatz, 
gegenüber der Raumerstraße 10, 10437 Berlin

K In Neukölln jeden letzten Donnerstag im Monat, 
18 bis 20 Uhr im Gesundheitskollektiv (GeKo)  
in der Rollbergstraße 30, 12053 Berlin
Vorstandssprechstunde 
Der ehrenamtliche Vorstand des Berliner Mietervereins 
bietet jeden dritten Mittwoch im Monat außerhalb der 
Ferien um 17 Uhr eine Sprechstunde für Mitglieder 
an. Gerne stellt sich der Vorstand den Fragen und 
Anregungen der Mitglieder. Bitte beachten Sie, dass 
die Vorstandssprechstunde nicht zur Erörterung von 
laufenden Beschwerdevorgängen vorgesehen ist.

Nächste Termine: Mittwoch, 16. September und 
Mittwoch, 21. Oktober 2026 jeweils ab 17 Uhr.

Bitte beachten Sie: Eine Anmeldung ist bis 14 Tage vor 
dem Termin unter S 030-226 26-120 erforderlich.

Dr. Rainer Tietzsch (Vorsitzender), 
Gundel Riebe (Schriftführerin)
Beratung mit Termin 
und Akutberatung ohne Termin

In unseren Beratungszentren beraten wir Sie 
von Montag bis Samstag.
Hier können Sie einen Termin vereinbaren:
Online-Terminvereinbarung: 
mein.berliner-mieterverein.de 
Servicetelefon S 030-226 260 

Akutberatung ohne Termin
In besonders dringenden Fällen, wie Fristab-
lauf am gleichen Tag, beraten wir auch ohne 
Termin. Rechnen Sie mit Wartezeiten. Bei star-
kem Andrang können wir Sie eventuell nicht 
beraten.  

Wichtig: Beratungen für Gewerbemitglied-
schaften, unsere Energie- und die Sozialbera-
tung sowie Beratungen auf Englisch erfolgen 
nur mit Termin!

Please always make an appointment for 
consultations in English!
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Berliner Mieterverein auch bei Facebook 
www.facebook.com/BerlinerMieterverein/

mein.berliner-mieterverein.de –  
Ihr schnelles Serviceportal im Internet

K Beratungstermine vereinbaren, auch ohne Anmeldung
K Änderungen Ihrer persönlichen Daten vornehmen

Das MieterMagazin online lesen

Leisten Sie einen Beitrag zur Ressourcen
schonung und stellen Sie jetzt um – vom Papier 
auf die digitale Ausgabe. 
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Über Jahrzehnte stieg die durch-
schnittliche Wohnfläche in Deutsch-
land immer weiter an. Nun sinkt sie 
erstmals – aus demografischen und 
finanziellen Gründen.

Seit 1965 ist die durchschnittliche 
Wohnungsgröße in Deutschland um 
mehr als ein Drittel angewachsen – 
von 69 auf 94 Quadratmeter. Ka-
men damals noch 2,7 Bewohner:in-
nen auf 4 Zimmer, waren es 2024 
zwei Bewohner:innen auf 4,4 Zim-
mer. Parallel hat sich auch die durch-
schnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche 
stark vergrößert – von 18,4 Qua
dratmetern Mitte der 1950er Jahre 
auf 49,2 Quadratmeter 2024. Das 
hat das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung Berlin (DIW) in 
ihrem Wochenbericht veröffentlicht. 
Auch die durchschnittliche Größe 
neu gebauter Wohnungen stieg in 
den letzten Jahrzehnten immer wei-
ter an – bis 2005 der Höchststand 
erreicht war. Seitdem werden Neu-
bauwohnungen wieder kleiner. Die 
DIW-Expert:innen rechnen damit, 
dass sich das perspektivisch auch auf 
die durchschnittliche Wohnungs
größe im Bestand auswirken wird 
und diese bis zum Jahr 2050 um 
etwa 6 Quadratmeter kleiner wird 
– von 94 Quadratmetern im Jahr
2024 auf 88,5 Quadratmeter. Ein
wesentlicher Grund dafür ist die Zu-
nahme an Einpersonenhaushalten.
Im Jahr 1961 lebten 21 Prozent der
Bevölkerung allein – 2025 waren es
bereits 41 Prozent, in Großstädten
wie Berlin sogar mehr als die Hälfte.
Neben der veränderten Demografie
spielen auch finanzielle Gründe eine
große Rolle. Über Jahrzehnte sorgten
steigende Gehälter und der Wunsch
nach mehr Komfort für eine hohe
Nachfrage nach größeren Wohnun-
gen. Heute können sich viele Men-
schen große Wohnungen nicht mehr
leisten. Auch für Bauträger sind
kleinere Wohnungen wirtschaftlich
attraktiver.

„Der Rückgang der Neubaugrößen
signalisiert einen strukturellen Wan-
del auf dem gesamten Wohnungs-

WOHNFLÄCHE

Zenit überschritten
6

markt“, sagt DIW-Immobilienex-
perte Konstantin Kholodilin. Aus 
DIW-Sicht müssten mehr kleinere 
Wohnungen gebaut oder bestehen-
de Wohnungen umgebaut werden, 
um der veränderten Nachfrage ge-
recht zu werden. Die Entwicklung in 
Deutschland verläuft analog zu der 
in vielen anderen Industrienationen 
wie Belgien, Norwegen oder Japan, 
wo die Neubaugrößen teils schon 
seit der Jahrtausendwende zurück-
gehen.
Katharina Buri
MieterM
L Das Amt für 

Statistik Berlin-Bran-

denburg veröffentlicht 

regelmäßig Zahlen zur 

Einwohnerstatistik:

www.statistik-
berlin-brandenburg.
de/186-2025
Die Wohnfläche 

pro Person geht in 

Deutschland zurück – 

weil Wohnen teurer 

geworden ist
JUGENDSTUDIE
Die Jugend zieht (es) weg
Die Zahlen verheißen nichts Gutes: 41 Prozent der jungen 
Menschen in Deutschland können sich vorstellen, künftig 
in einem anderen Land zu leben; gut ein Fünftel hat bereits 
konkrete Auswanderungspläne. Das hat die Trendstudie 
„Jugend in Deutschland 2026“ ermittelt, für die 2000 junge 
Menschen im Alter von 14 bis 29 befragt wurden. Die bei-
den größten Sorgen der Befragten sind demnach Krieg in 
Europa und Nahost (62 Prozent) und Inflation (53 Prozent). 
Auf Platz 3 landet mit 50 Prozent „teurer/knapper Wohn-
raum“ – noch vor der Spaltung der Gesellschaft, Donald 
Trump als Präsident der USA, Klimawandel und dem Zu-
sammenbruch des Rentensystems. „Damit wird Wohnen 
nicht nur zu einer Kostenfrage, sondern auch zu einer Stand-
ortfrage“, sagte Nina Kolleck, Bildungsforscherin an der 
Universität Potsdam, die die Studie begleitet hat. Für den 
renommierten Jugendforscher Klaus Hurrelmann zeigt die 
Studie, dass sich junge Menschen „in gesellschaftlichen Zu-
kunftsfragen zu wenig beteiligt“ fühlen. Er plädiert für neue 
Beteiligungsformate. Dies gilt sicherlich auch für das Thema 
Mieten und Wohnen.
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Kurzfassung unter

www.uni-potsdam.
de/de/nachrichten/
detail/2026-03-26-
zwischen-leistungs

bereitschaft-und-
abwanderung-jugend

studie-2026-zeigt-
deutschlands-jugend-

verliert-geduld
agazin 7+8/2026
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Walthers Buchladen in der Bismarck-
straße 71 in Steglitz war gekün-
digt worden. Das Ende der seit 
fast 60 Jahren bestehenden Buch-
handlung schien gekommen. Doch 
dann gab es eine überraschende 
Wendung.

Die Kündigung für die Ladenräume 
von Walthers Buchladen erreichte 
die Betreiber:innen Anfang März 
2026 durch einen Boten der Haus-
verwaltung. In den ersten Verhand
lungen wurde schnell deutlich, dass 
ein neuer Mietvertrag nur zu deut-
lich schlechteren Konditionen mög-
lich sein würde – mit einer Einstiegs-
miete von 18 Euro pro Quadratme-
ter und einer späteren Umstellung 
auf eine Indexmiete. Für den Buch-
handel mit seiner Preisbindung wäre 
das kaum tragbar gewesen. Gesprä-
che mit der PSD Berlin Immobilien 
GmbH beziehungsweise der BBS 
Bank als Eigentümerin führten zu-
nächst nicht weiter, auch ein Treffen 

GEWERBE

Hilfreicher  
Kundenprotest
mit der Hausverwaltung blieb ohne 
Ergebnis. Die Wende brachte öffent
licher Druck. Innerhalb von zwei 
Wochen wurden rund 2000 Unter-
schriften für eine Petition gesam-
melt. Kund:innen wandten sich an 
die Bank, Medien berichteten und 
politische Akteurinnen und Akteure 
signalisierten Unterstützung. In der 
Folge ruderte die Eigentümerseite 
zurück. Geschäftsführung und Mar-
keting der PSD versicherten, dass 
weder Kündigung noch Mieterhö-
hung umgesetzt werden. Zusätzlich 
spendete die BBS Bank 5000 Euro 
MieterMagazin 7+8/2026
an den Buchladen. Der alte Mietver-
trag bleibt bestehen und ist weiter-
hin jährlich kündbar. Andrea Anton 
von Walthers Buchladen ist sich 
sicher: „Ohne die Unterstützung der 
Menschen wäre das nicht passiert.“ 
Zugleich wird ein neuer Mietvertrag 
verhandelt, der mit einer längeren 
Laufzeit und angepassten Kondi-
tionen mehr Planungssicherheit 
schaffen soll.
Stefan Klein
Für den Fortbestand 

von Walthers 

Buchladen wurden 

2000 Unterschriften 

gesammelt
„Ohne Unter

stützung der 

Öffentlichkeit 

wäre das nicht 

passiert“: 

Buchhändlerin 

Andrea Anton
0718 P K  

Die sozialräumliche Spaltung nimmt zu

Die sozialräumliche Spaltung Berlins zeichnet sich immer deutlicher 
ab. Im Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2025, das im Mai vom 
Senat vorgelegt wurde, kann man die Lage der Nachkriegs-Groß-
siedlungen deutlich an den Warnfarben Orange und Rosa erkennen. 
Damit sind „Gebiete mit besonderem Aufmerksamkeitsbedarf“ ge-
kennzeichnet – also Stadtviertel, die in puncto Arbeitslosigkeit, Trans-
ferleistungsbezug, Kinderarmut sowie Kinder und Jugendliche in 
alleinerziehenden Haushalten überdurchschnittlich betroffen sind. An 
dem alle zwei Jahre fortgeschriebenen Monitoring lässt sich ablesen, 
wie Armutsbetroffene nach und nach aus den Altbaubereichen der In-
nenstadt in die Neubausiedlungen der 60er bis 80er Jahre verdrängt 
wurden. Das Monitoring dient der Senatsverwaltung zur Auswahl der 
Gebiete, in denen Städtebauförderungsprogramme eingesetzt werden 
sollen. In den meisten der identifizierten Gebiete ist schon ein Quar-
tiersmanagement tätig, in einigen läuft es Ende 2027 aus. Hier sollen 
unter anderem ein „Quartiersmanagement light“ und das Programm 
„Stärkung Berliner Großsiedlungen“ dafür sorgen, dass die Stadtteile 
nicht weiter abrutschen.   js
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Monitoring 

Soziale Stadt
entwicklung 2025:

www.berlin.de/
sen/stadt/

stadtdaten/
stadtwissen/
monitoring-

soziale-stadt
entwicklung
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Der eingefrorene Markt muss auftauen
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Wie steht es um den Wohnungsbau 
in Deutschland? Das hat das Ver-
bändebündnis Wohnungsbau, an 
dem auch der Deutsche Mieterbund 
(DMB) beteiligt ist, in einer aktuel-
len Untersuchung ermittelt.

Die Ergebnisse überraschen zunächst 
wenig: Die Studienmacher:innen 
sehen die deutschen Wohnungs-
märkte in einer anhaltenden Schief-
lage, mit wenig Angebot und hoher 
Nachfrage vor allem in den Städten. 
Spannend sind die Details. Laut den 
Autor:innen ist nicht nur ein Mangel 
an Wohnfläche das Problem, son-
dern ein Mangel an passenden und 
bezahlbaren Wohnungen. Denn die 
durch den demografischen Wandel 
schrumpfenden Bevölkerungszahlen 
führen nicht etwa dazu, dass sich 
der Markt entspannt. Stattdessen 
steigt die Zahl der Haushalte seit 
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Jahren kontinuierlich an, etwa durch 
die Zunahme an Singlehaushalten. 
Hinzu kommen „Fehlallokationen“: 
immer mehr Menschen leben be-
engt, während gleichzeitig kleinere 
Haushalte – etwa nach dem Auszug 
der Kinder – über viel Wohnraum 
verfügen. „Diese parallele Über- und 
Unterversorgung ist Ausdruck eines 
zunehmend erstarrten Wohnungs-
marktes“, heißt es in der Studie. 
Ziel muss es also sein, dass der Woh-
nungsbau den eingefrorenen Woh-
nungsmarkt wieder „auftaut“, in-
dem beispielsweise Umzugsketten 
ausgelöst werden – Familien bei-
spielsweise in größere Wohnungen 
ziehen, ältere Menschen in kleinere 
und barrierefreie. Wie kann das klap
pen? Die Autor:innen plädieren für 
einen stärker innovationsorientier-
ten Wohnungsbau mit konstruktiver 
Vereinfachung, robusten und in-
standhaltungsarmen Bauweisen so-
wie regionalen und bedarfsgerech-
ten Neubaukonzepten. Neben der 
Aufgabe, kurzfristig Entlastung zu 
schaffen, dürften aber auch langfris-
tige Transformationsaufgaben wie 
Klimaneutralität und soziale Resilienz 
nicht aus dem Blick geraten.
Katharina Buri
MieterM
L mieterbund.de/
app/uploads/2026/03/
studie_zum_wohnungs
bau_2026.pdf
Parallele Über- und 

Unterversorgung – 

Familien brauchen 

größere Wohnungen
3 Fragen an 
Ines Verspohl,  
Direktorin beim 
Sozial-Klimarat
Eine klimagerechte Wärmelieferung für alle

Energie sparen, Müll reduzieren, Flugreisen mei-
den: Viele Bürger:innen handeln im Sinne der 
Klimaziele. Doch ein ganzes Land klimaneutral 
zu machen, ist keine Aufgabe für Einzelne, sagt 
Ines Verspohl.

MieterMagazin: Was ist der Sozial-Klimarat? 
Was macht er genau?
Ines Verspohl: Der Sozial-Klimarat ist eine Denk-
fabrik. Finanziert durch Stiftungen, untersucht er 
die sozialen Aspekte der Energiewende. Uns ist 
besonders wichtig, dass Klimapolitik für alle ge-
macht wird – nicht nur für jene, die sich die Wär-
me- und Mobilitätswende problemlos leisten kön-
nen. Die Menschen haben Klimawandel als The-
ma längst verstanden. Wir haben daher anhand 
großer Datensätze analysiert, wer in Deutschland 
eigentlich aus eigener Kraft klimaneutral werden 
kann. Unser Ergebnis lautet: Zwei Drittel schaffen 
es nicht.
MieterMagazin: Welche Gründe haben Sie 
gefunden?
Ines Verspohl: Gerade für die Wärmeversor-
gung gilt: Vielen Eigenheimbesitzer:innen fehlt 
das Geld, um ihr Haus energetisch zu sanieren 
und danach eine Wärmepumpe einbauen zu las-
sen. Auch private Vermieter:innen können nicht 
immer das Kapital aufbringen, ihr Haus im Sinne 
des Klimaschutzes umzubauen. Und Mieter:in-
nen können sich ohnehin nicht aussuchen, wie 
sie mit Wärme versorgt werden. Darüber bestim-
men die Vermietenden. In Berlin haben außer-
dem rund die Hälfte aller Haushalte eine Gashei-
zung. Wer solcherart versorgt wird, weil Eigentü-
mer:innen keine alternativen Heizmöglichkeiten 
anstreben wollen oder können, zahlt am Ende ho-
he Netzkosten.
MieterMagazin: Gibt es Möglichkeiten, das zu 
verhindern?
Ines Verspohl: Die klimapolitischen Ziele lassen 
sich nicht über Einzelmaßnahmen erreichen, son-
dern nur durch den großen Wurf. Wärme muss, 
genau wie die Trinkwasserversorgung oder die 
Müllabfuhr, zur öffentlichen Daseinsvorsorge ge-
hören. Hierfür muss der Staat die Infrastruktur 
planen und den Städten und Kommunen ermög-
lichen, Wärmenetze und Stromnetze auszubau-
en und die jeweils besten und kostengünstigsten 
Lösungen einzusetzen.
Interview: Carola Rönneburg
agazin 7+8/2026
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Das Gebäude Englische Straße 29 
in der sogenannten Spreestadt zwi-
schen Charlottenburg und Mitte ist 
eines der weniger bekannten kom-
plett leerstehenden „Geisterhäuser“ 
in Berlin. Nun stehen die Zeichen 
auf Abriss.

Der Altbau wirkt heruntergekom-
men. Die Haustür ist verrammelt, 
ein Klingelschild nicht mehr vor-
handen. „Kein Puff“ ist auf einen 
heruntergelassenen Rollladen ge-
sprüht. Das stammt aus der Zeit, als 
die Englische Straße 29 Schlagzeilen 
machte, weil die Miteigentümerin 

GEISTERHAUS

Die Zeichen stehen 
auf Abriss
hier, ein paar Häuser neben der „Er-
lebnis-Welt“ von Mercedes-Benz, 
das größte Bordell Berlins mit bis zu 
93 Zimmern bauen wollte. Einige 
vermuten, dass das lediglich eine 
Drohgebärde war. Denn die Eigen-
tümerin wehrte sich – letztendlich 
erfolglos – dagegen, rechts und 
links mit Büro-Häusern zugebaut 
zu werden. Durch die Bauarbeiten 
wurde das einzige Wohnhaus in der 
Straße in Mitleidenschaft gezogen. 
Um das Jahr 2010 herum wurde 
den letzten Mietparteien gekündigt. 
Doch den Abrissantrag hat das Be-
zirksamt Charlottenburg-Wilmers-
dorf zweimal abgelehnt, zuerst 2019 
und dann 2022. Dass das Haus mit 
28 Wohnungen und zwei Gewerbe-
einheiten leersteht, ist dem Bezirks-
amt spätestens seit Anfang 2019 
bekannt, wie eine Anfrage in der 
Bezirksverordnetenversammlung 
Charlottenburg-Wilmersdorf ergab. 
MieterMagazin 7+8/2026
Ein Antrag auf Zweckentfremdung 
wegen des Leerstands wurde nie ge-
stellt. Der Bezirk hat zwar ein Ord-
nungswidrigkeitenverfahren einge-
leitet, jedoch kein Bußgeld verhängt. 
Es erscheine „derzeit sinnvoll, keinen 
Bußgeldbescheid zu erlassen“, so 
ein Sprecher der zuständigen Bezirks-
stadträtin Astrid Duda (CDU). Be-
gründung: Zwar lägen noch keine 
Bauanträge vor, aber kürzlich habe 
eine Bauberatung für eine mögliche 
Neubauplanung stattgefunden. Die 
Tage des einst prächtigen Gründer-
zeitaltbaus dürften gezählt sein.
Birgit Leiß
Das Gebäude 

Englische Straße 29 

ist eines der weniger 

bekannten komplett 

leerstehenden 

„Geisterhäuser“
F Protest gegen ein 

vor Jahren von der 

Eigentümerin geplan-

tes Bordell im Haus
BUCH
Platz schaffen  
und zusammenrücken
Zwei großen Themen widmet sich dieses Buch von Da-
niel Fuhrhop, der sich selbst als „Wohnwendeökonom“ 
bezeichnet: Platz schaffen und Platz besser nutzen. Es 
beginnt im Kleinen – mit der eigenen Wohnung. Zu-
nächst kann man testen, ob man zum Typ „Rümpler“ 
(der hortet, was er irgendwann mal brauchen könn-
te) oder „Entrümpler“ gehört. Mit Kompaktmöbeln, 
Wohnraumberatung oder flexiblen Grundrissen folgen 
diverse Tipps, um mehr Raum zu schaffen. Im Haus 
heißt es dann „Zusammenrücken“, mit Impulsen wie 
der Gründung von (Senioren-)WGs oder Wohnen ge-
gen Hilfe. Im Viertel lautet die Devise „Nachbarschaft 
beleben“ – hier empfiehlt der Autor etwa eine „Wohn-
partnerbörse“, eine Plattform für Wohnprojekte. Neben 
der Besetzung von Häusern schlägt Fuhrhop auch vor, 
bei der Wohnungssuche die von außen weniger attrak-
tiven Häuser nicht außer Betracht zu lassen („Schließ-
lich sehen Sie aus dem Fenster heraus nicht das eigene 
Haus, sondern das gegenüberliegende“). Fazit: Teil-
weise Altbekanntes, teilweise leicht Kurioses, aber da-
zwischen viele interessante Impulse für das Leben in 
der engen Stadt.
kb
Daniel Fuhrhop: Ein-

fach anders wohnen. 
Entrümpeln, Ein-

richten, Wohlfühlen: 
66 praktische Ideen 

für entspanntes Leben 

und Arbeiten zu Hause. 
oekom Verlag, Freiburg, 

2. Auflage 2024, 16 Euro
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„Reine Schrottwohnungen zu Höchstpreisen“
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Wieder einmal kämpft eine Haus-
gemeinschaft darum, nicht einem 
profitorientierten Investor ausge-
liefert zu werden. Doch die Aus-
übung des bezirklichen Vorkaufs-
rechts könnte daran scheitern, dass 
der Senat keine Zuschüsse bereit-
stellen will.

Die Mecklenburgische Straße 89, 
Ecke Aachener Straße 1 in Wilmers-
dorf erlebt gerade ein Déjà-vu: 
Schon einmal, 2023, sollte das Eck-
haus mit 32 Wohnungen verkauft 
werden. Wegen des schlechten Zu-
stands hielt der Bezirk die Voraus-
setzungen für die Ausübung des 
Vorkaufsrechts für gegeben. Die 
städtische Wohnungsbaugesellschaft 
Gesobau stand als Käuferin bereit, 
hätte aber einen Zuschuss von meh-
reren Millionen Euro gebraucht. Am 
Ende sprang der Käufer aus unbe-
kannten Gründen ab. 

„Wir sind jetzt besser aufgestellt als 
beim ersten Mal“, sagt ein Bewoh-
ner. Die Hausgemeinschaft hat sich 
organisiert, veranstaltet Kundgebun-
gen vor dem Haus und geht in die 
Sitzungen der Bezirksverordneten-
versammlung (BVV). „Wir leben 
seit drei Jahren in permanenter Un-
sicherheit – und wir sind kein Einzel-
fall“, sagen sie. Der jetzige Käufer ist 
nach ihren Informationen bekannt 
für Luxusmodernisierungen. 
Währenddessen machte Stadtent-
wicklungssenator Christian Gaebler 
(SPD) am 4. Juni im Abgeordneten-
haus klar, dass man nicht länger 

„Schrottwohnungen zu Höchstprei-
sen“ kaufen wolle. Es könne nicht 
sein, dass die öffentliche Hand die 
10
von privaten Eigentümerinnen und 
Eigentümern unterlassene Instand-
haltung nachhole. Auch in diesem 
Fall sei der Ankauf durch eine lan-
deseigene Wohnungsbaugesellschaft 
vermutlich unwirtschaftlich. Gaebler 
forderte stattdessen den Bezirk auf, 
„seine Arbeit zu tun“. Man hätte in 
den letzten drei Jahren die gröbsten 
Schäden am Haus beseitigen können.
Was ist dann der Milieuschutz über-
haupt noch wert, wenn er nicht 
vor Verdrängung schützt, fragt sich 
nicht nur die Hausgemeinschaft. 

„Mehr Milieu als in unserem Haus ist 
kaum möglich“, sagt eine Mieterin: 

„Bei uns wohnen Alleinerziehende, 
Pflegebedürftige, Studierende und 
Familien, einige seit 40 oder 50 Jah-
ren.“ Am 23. Juli läuft die Frist für 
den Vorkauf ab.
Birgit Leiß
MieterM
Die Bewohnerin-

nen und Bewohner 

des Wilmersdorfer 

Hauses leben 

seit Jahren in 

Unsicherheit
F Vor drei Jahren 

ist der Verkauf ge-

scheitert, jetzt gibt es 

einen neuen Anlauf
BUCH
Kleine Utopien
Der Berliner Mietwohnungsmarkt ist oft ermüdend. Einen 
frischen Blick auf das Thema Wohnen verspricht ein neues 
Buch: „Anders als gewohnt“ stellt auf 340 Seiten außerge-
wöhnliche Wohnformen (und ihre Bewohner:innen) vor. Da 
sind der zum Café umgebaute Doppeldeckerbus, das Baum-
haus, die Höhle oder das „Earthship“. Viele Ideen, darunter 
auch die Jurte oder das Hausboot, lassen sich allerdings in der 
Großstadt schwerlich umsetzen. Auch die Geschichten der 
vorgestellten Auswanderer laden eher zum Träumen als zur 
direkten Umsetzung ein. Wer aber die eigene Wohnfläche 
reduzieren muss oder möchte, für den hält das Buch einige 
konkrete Tipps bereit: „12 Hacks für kleine Räume etwa“ oder 
„Kleine Lösungen für große Wohnprobleme“. Gleiches gilt 
für all diejenigen, die mit dem Umzug in ein Tiny House lieb-
äugeln: Die Autorinnen haben viele Impulse und Ratschläge 
rund um Planung, Finanzierung und Bau zusammengetragen. 
Und wem das alles (noch) zu utopisch erscheint, der kann zu-
mindest die vorgestellten Urlaubsunterkünfte ansteuern.
kb
Melissa Schumacher, 

Milena Magerl, Katja 
Wolf: Anders als ge-

wohnt. Inspirierende 
Wohn- und Lebenskon-

zepte in Tiny Houses, 
Jurten, Wohnbooten 
& mehr. Peace Love 

& Om, Markkleeberg, 
2026, 28,90 Euro
agazin 7+8/2026
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Zwei Tage lang wurde in der den 
Linken nahestehenden Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung über eine sozial 
gerechte, progressive Wohnungs-
politik diskutiert. Im Mittelpunkt 
standen Instrumente wie der Mie-
tendeckel und die Vergesellschaf-
tung von Wohnungsbeständen, 
aber auch ein kommunales Woh-
nungsbauprogramm.

Fans der „Bauen Bauen Bauen“-
Fraktion waren bei der Konferenz 
am 29./30. Mai nicht vertreten. 
Der Titel der Veranstaltung gab die 
Richtung vor: „Sicher Wohnen in 
Berlin – der Markt regelt es nicht!“ 
Für Elif Eralp, Spitzenkandidatin der 
Linken, ist klar: „Die Wohnungs

KONFERENZ SICHER WOHNEN

„Wohnungsfrage ist 
Klassenfrage“
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frage ist nicht nur eine soziale Frage 
– sie ist die Klassenfrage unserer
Zeit.“ Die Gutverdienenden mit
Immobilienbesitz würden immer
reicher, während immer mehr Men-
schen den größten Teil ihres Ein-
kommens für die Miete aufbringen
müssen. Sie ist überzeugt: „Man
kann mit Wohnungsthemen Wah-
len gewinnen.“
Rund 85 Prozent der Berliner:innen
wohnen zur Miete. Die Wohnungs-
krise trifft also fast alle. Rücken-
wind bekam sie aus Paris, wo seit
dem Amtsantritt der Linken nicht
nur eine weitgehend autofreie
Stadt entstanden ist, sondern sich
der Anteil der Sozialwohnungen
von 13 auf 25 Prozent fast verdop-
pelt hat. Klar habe es erheblichen
Gegenwind von der Immobilien-
lobby gegeben, sagte Ian Brossat
von der Kommunistischen Partei
MieterMagazin 7+8/2026
Frankreichs (PCF). Er war von 
2017 bis 2026 als stellvertretender 
Bürgermeister von Paris für den 
Wohnungsbau zuständig. Brossat: 
„Aber die Bevölkerung steht hinter 
uns. Die feindliche Stimmung der 
Medien spiegelt nicht die Mehrheit 
wider.“
Um sicher wohnen zu können, 
braucht es nach Überzeugung aller 
Diskussionsteilnehmenden einen 
bundesweiten Mietendeckel. Zwei-
tens müssten die städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften in die Lage 
versetzt werden, günstig zu bauen. 
Neubaumieten von 17 Euro gehen 
am Bedarf vorbei. 
Wohnen in Sicherheit und Würde? 
Die Realität auf dem Wohnungs-
markt sieht anders aus, wie man 
beim Berliner Mieterverein nur 
zu gut weiß. Über zunehmende 
Eigenbedarfskündigungen und eine 
Professionalisierung der Abzocke 
berichtete Geschäftsführerin Wibke 
Werner: „Das sind keine Einzel-
fälle.“ Die Schlupflöcher im Miet-
recht müssten endlich geschlossen 
werden.
Birgit Leiß
Das Thema der zwei-

tägigen Konferenz 

der Berliner Linken 

ging der Frage nach, 

wie man eine sozial 

gerechte Wohnungs-

politik gestaltet
F „Immer mehr 

Menschen müssen 

den größten Teil ihres 

Einkommens für das 

Wohnen ausgeben“: 

Elif Eralp (Linke)
BUCH
Wohnen als Metapher
Das Nous-Kollektiv ist ein Zusammenschluss linksorien-
tierter Schriftsteller:innen, die seit 2013 gesellschaftliche 
Entwicklungen literarisch betrachten. Im vergangenen 
Jahr hat sich die Gruppe dem Thema Wohnen gewidmet 
und ihren fünften Erzählband veröffentlicht: „Welches 
Zuhause“. Auf ihrer Website bedient sich Nous, das für 
„konfrontative Literatur“ stehen will, zwar kitschiger 
Phrasen und sprachlich missglückter Bilder. Auch macht 
das Vorwort von „Welches Zuhause“ mit seiner Flug-
blatt-Sprache Angst vor dem Buch. Dennoch finden sich 
sehr gelungene Geschichten in dieser Veröffentlichung. 
Bemerkenswert ist der Text von Olivier David über die 
„Mirowerdung“ – sein Protagonist fürchtet sich vor dem 
sozialen Abstieg, vor einer Existenz wie der eines euro-
päischen Obdachlosen namens Miro. Besonders und sehr 
lesenswert ist aber vor allem Marco Otts Beitrag „Lila 
Scheinchen“, in dem er glaubhaft eine Perspektive über-
nimmt, die weit von der Mitte entfernt ist – die der Ab-
gehängten.
cr
Das Buch ist zu 
bestellen unter:

www.rootsof
compassion.org/

welches_zuhause
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Räumungsklagen zurückgezogen, aber die Abrisspläne bleiben
Jens Sethmann
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Der Chemiekonzern Bayer hat auch 
die letzte noch anhängige Räu-
mungsklage der Tegeler Straße 6 
und 7 zurückgezogen. Das ist ein 
Erfolg für die Mieter:innen, doch 
die Ungewissheit bleibt: Bayer hält 
an den Abrissplänen im Mettmann-
kiez fest.

Schon im Februar hatte Bayer Räu-
mungsklagen jeweils zwei Tage vor 
den Gerichtsterminen zurückgenom-
men. Im Mai machte der Pharma-
riese nun auch bei der letzten Klage 
gegen einen verbliebenen Mieter 
kurz vor der Verhandlung einen 
Rückzieher. 
Warum die Klagen fallengelassen 
wurden, beantwortet Bayer nicht. 
Der Konzern beharrt darauf, die ge-
samte Häuserzeile Tegeler Straße 1-7 
und Fennstraße 33/34 abzureißen, 
um sein Weddinger Betriebsgelände 
zu erweitern. Die Verwertungskün-
digungen stehen weiter im Raum. 
Viele Mieter:innen sind schon ausge-
zogen, die Wohnungen bleiben leer.
Bayer beruft sich darauf, dass die 
12
Fläche, auf der die Wohnhäuser seit 
weit über 100 Jahren stehen, im 
Baunutzungsplan von 1960 als „Ar
beitsgebiet“ ausgewiesen ist und 
somit das Wohnen dort unzulässig 
sei. Das Bezirksamt Mitte glaubt, 
auf dieser Grundlage den Abriss 
nicht verhindern zu können. Ein von 
der Linksfraktion in der Bezirksver-
ordnetenversammlung in Auftrag 
gegebenes Rechtsgutachten kommt 
jedoch zu dem Schluss, dass es sich 
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sehr wohl um zu schützenden Wohn-
raum handelt, weil die Häuser aus-
drücklich als Wohngebäude geneh
migt und errichtet worden sind. „Es 
wird Zeit, dass Bezirk und Senat eine 
Kehrtwende machen und die 140 
bezahlbaren Wohnungen im Mett-
mannkiez vor dem Abriss schützen“, 
fordert Martha Kleedörfer, woh-
nungspolitische Sprecherin der 
Linksfraktion.
MieterM
Seit Langem gibt es 

Streit bei der Frage, 

ob die Wohnhäuser 

an der Tegeler Straße 

schützenswert sind
LOBBYISMUS

Mit der Wohnungswirtschaft am Kamin
Mit wem berät sich der Regierende 
Bürgermeister Kai Wegner, wenn 
es um wohnungswirtschaftliche 
Themen geht? Der Abgeordnete 
der Linksfraktion, Niklas Schenker, 
wollte es mittels parlamentarischer 
Anfrage genau wissen.
Wie die Anfrage im Abgeordneten-
haus ergab, traf sich der Regierende 
Bürgermeister seit seinem Amtsan
tritt 2023 mit 24 Vertreter:innen der 
Immobilienwirtschaft. Besonders 
häufig zu Gast war bei ihm die Vo
novia, eines der umstrittensten Un
ternehmen auf dem deutschen 
Wohnungsmarkt. Aber auch Adler, 
Heimstaden, Covivio sowie Eigentü-
merverbände wie Haus und Grund 
sind im Roten Rathaus gerne gesehen. 
Demgegenüber traf sich Kai Wegner 
(CDU) nur einmal mit dem Berliner 
Mieterverein. Dabei ging es um „all
gemeine Themen der Mieterstadt 
Berlin“. Daneben fand noch ein Ge-
spräch mit dem Präsidenten des 
Deutschen Mieterbundes zu woh-
nungswirtschaftlichen Themen 
statt. Bei der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und der Senats-
verwaltung für Finanzen sieht das 
Verhältnis ähnlich aus. Immerhin 
wurden hier aber auch gelegentlich 
regierungskritische Bündnisse wie 

„Deutsche Wohnen & Co enteignen“ 
oder „Pankow gegen Verdrängung“ 
empfangen.
Und worüber hat sich Kai Wegner 
mit der Wohnungswirtschaft, zum 
Beispiel bei „Kaminabenden“ des 
ZIA („Zentraler Immobilienausschuss 
e.V.“), einem Lobbyverband der
deutschen Immobilienwirtschaft,
unterhalten? Wurde an deren soziale
Verantwortung appelliert? Darüber
gibt die Anfrage keine substanzielle
Auskunft.
Birgit Leiß
Mit dem Ohr eher 

am Puls der Immo

bilienwirtschaft: 

Berlins Regierender 

Bürgermeister 

Kai Wegner
agazin 7+8/2026



SWINEMÜNDER STRASSE 54

Mit den Nerven am Ende
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Seit über zwei Jahren kämpft Car-
men Olivar für ihr Recht auf eine 
mängelfreie Wohnung. Aufgrund 
ihrer Behinderung ist die Situation 
besonders belastend für sie. Ver-
mieterin ist nicht etwa ein Miethai, 
sondern die städtische Wohnungs-
baugesellschaft Degewo.

Die Liste der Mängel in der Swine
münder Straße 54 ist lang. Der Bal-
konabfluss ist verstopft, so dass bei 
Starkregen Wasser in die Wohnung 
läuft. Der elektrische Türöffner funk-
tioniert seit über einem Jahr nicht, 
und der Fahrstuhl fällt immer mal 
wieder aus – und das bei vier Roll-
stuhlwohnungen im Haus. 
Für die Betroffenen bedeutet das 
abgesagte Arzttermine und Isola
tion. Im Sommer vorletzten Jahres 
war der mitvermietete Kühlschrank 
in Carmen Olivars Wohnung vier 
Monate lang kaputt: „Ich wusste 
nicht, wo ich meine Medikamente 
lagern soll“, sagt die Mieterin. Erst 
nach langem Hin und Her wurde ein 
neuer Kühlschrank gestellt. Derzeit 
ist der Backofen defekt, so dass der 
Pflegedienst nichts aufbacken kann. 
Das Schlimmste ist für die Mieterin 
jedoch der gesundheitsgefährdende 
Schimmel in allen Räumen. „Auch 
andere im Haus haben Schimmel, 
aber sie trauen sich nicht, das zu re-
klamieren“, erklärt Carmen Olivar. 
Mittlerweile ist sie völlig verzweifelt. 
Nun ist es nicht so, dass die Degewo 
auf ihre Mängelanzeigen gar nicht 
reagiert. „Es kamen immer mal wie-
der Handwerker, aber es wird nur 
Flickschusterei betrieben“, sagt die 
Mieterin. Beispielsweise habe die 
Firma nicht den Folgeauftrag erhal
ten, um das Balkonabflussrohr zu 
reparieren. Wasserschäden seien 

„ärgerlich“, aber gegen Unwetter 
könne man nun mal nichts machen, 
heißt es lapidar in einem Schreiben 
des Wohnungsunternehmens. 
Die Degewo möchte sich unter Ver-
weis auf das laufende Verfahren 
nicht zu den Vorwürfen äußern. In-
zwischen hat Carmen Olivar nämlich 
eine Klage auf Mängelbeseitigung 
MieterMagazin 7+8/2026
eingereicht. Auch zur Frage der von 
der Mieterin vermuteten möglichen 
Asbestbelastung will die Degewo 
nichts sagen. „Unser Ziel ist es, 
insbesondere den Anforderungen 
von mobilitätseingeschränkten 
Mieterinnen und Mietern gerecht 
zu werden“, schreibt die Degewo 
dem MieterMagazin. Diese Aus-
sage klingt wie Hohn in den Ohren 
von Carmen Olivar. „Ich bin mit 
den Nerven am Ende“, sagt sie: 

„Warum wird mit behinderten und 
schutzbedürftigen Menschen so 
umgegangen?“
Birgit Leiß
Carmen Olivar ist 

bewegungseinge-

schränkt – fällt der 

Fahrstuhl aus, was 

immer wieder der Fall 

ist – wird die Woh-

nung zum Gefängnis
AUSSTELLUNG „TAPETENWECHSEL“
Von der Baracke ins Wohnhaus
Die ersten kamen 1955 aus Italien, in den 60er Jahren 
folgten weitere aus Südeuropa: Arbeitsmigrant:innen, 
die die Bundesrepublik Deutschland vor allem für harte 
Jobs in Industrie und Bergbau rekrutierte. Wie die so
genannten Gastarbeiter wohnten, behandelt eine Son-
derausstellung im Museum Ephraim-Palais. Anhand 
von Fotografien, Dokumenten und persönlichen Erinne-
rungsstücken zeigt sie sowohl die schlechte Wohnsitua-
tion in den damaligen Barackensiedlungen als auch die 
Zeiten, in denen die Migrant:innen langsam heimisch 
in einem freundlicheren Wohnumfeld wurden. Das war 
nicht immer einfach, weil viele ihr hart erarbeitetes Geld 
in die alte Heimat schickten – dort sollte das neue Haus 
entstehen, der Beleg für den Erfolg in der neuen Hei-
mat. Eine Tafel zitiert eine Sizilianerin, die neue Möbel 
nach Italien schickte und keinen Besuch in der deut-
schen Wohnung ertrug, weil sie sich für ihr gebrauch-
tes Mobiliar schämte. Diese und andere Geschichten 
erzählt die Ausstellung ausgesprochen eindrücklich auf 
kleinstem Raum.
cr
Tapetenwechsel – 

Migration und 

Mobiliar seit 1960
Museum Ephraim-

Palais, Poststraße 16, 
10178 Berlin,

Dienstag bis Sonntag, 

10 bis 18 Uhr, 
Eintritt 7 Euro

www.stadtmuseum.de/
ausstellung/

tapetenwechsel
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Nische, Freiraum, 
	 Rückzugsort

Treffpunkte im Wohnumfeld werden immer 
wichtiger für das Miteinander in der Stadt
Berlin war mal die Hauptstadt der 
Leerstellen. Verwilderte Brachen, ent-

standen durch Kriegszerstörung und 
Mauerbau, ungeklärte Eigentumsver-

hältnisse oder Desinteresse derjeni-
gen, denen die Grundstücke gehörten, 

wurden zu Freiräumen, die sich die 
Bürger:innen einfach genommen haben. 

Müllablagerungen wurden beiseite 
geräumt, Sitzgelegenheiten aufgestellt, 

vielleicht ein paar hübsche Stauden 
gepflanzt – und fertig war ein Ort, wo 

man mit minimalen Mitteln eigene 
Ideen ausprobieren und sich wohlfühlen 

konnte. Diese Zeiten sind vorbei. Ver­
gessene Winkel gibt es kaum noch. Na-

hezu jeder Quadratzentimeter wird mitt-
lerweile verwertet. Innenhöfe, in denen 
sich die Mieter:innen zusammensetzen 
konnten, werden mit Neubauten zuge-
stellt, und selbst auf Friedhöfen rollen 
die Baufahrzeuge. Und doch gibt es sie 

noch, die Rückzugsorte in der Stadt, die 
so wichtig sind für das Miteinander.
MieterMagazin 7+8/2026

Unterschiedliche Vorstellungen 
von einem Freiraum in der Stadt
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R und um das Ostkreuz hat sich 
viel verändert. Der Bürgergarten 
Laskerwiese wirkt inmitten der 

modernen Büroneubauten wie ein 
gallisches Dorf. An diesem Samstag 
ist Arbeitseinsatz. Eine Schar Erwach­
sene und Kinder sammeln Müll ein, 
andere sind damit beschäftigt, die 
Kompostieranlage zu reinigen. Eine 
Familie ist gerade dabei, Baumab­
schnitte aufzusammeln und in den 
Schubkarren zu verfrachten. „Wir 
haben seit Neuestem ein Beet, damit 
wollen wir es umranden“, erzählt der 
Vater. Die Familie wohnt in dem Plat­
tenbau direkt gegenüber. Dass ihr 
Sohn miterleben kann, wie Gurken 
und Erdbeeren wachsen, finden sie 
großartig. 

„Wir waren einer der ersten Gemein­
schaftsgärten in Berlin“, erzählt der 
Vereinsvorsitzende Thomas Zimmer­
mann stolz. Demnächst wird das 
20-jährige Jubiläum gefeiert. Wo der 
Glühlampenproduzent Narva einst 
Müll verklappt hat und jahrzehnte­
lang eine verwilderte Brache das Bild 
bestimmte, ist 2006 ein kleiner Park 
mit Teich, Bolzplatz und Beeten ent­
standen. Das ist dem Engagement 
der damaligen Leiterin einer benach­
barten Jugendeinrichtung zu verdan­
ken. Von ihr ging die Initiative aus. 
Das Besondere: Die Laskerwiese wird 
von einem Verein in Eigenregie ge­
hegt und gepflegt. Ein Nutzungsver­
trag mit dem Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg regelt die Details. Die 
Mitglieder mähen Rasen, beschnei­
den Bäume und kümmern sich um 
die Ordnung und Sauberkeit. Der 
Bürgergarten ist jederzeit öffentlich 
zugänglich, auch nachts. „Das macht 
den besonderen Charme aus, führt 
aber zu Vermüllung und Tomaten­
klau“, seufzt Thomas Zimmermann. 
Rund 70 Mitglieder hat der Verein 

„Bürgergarten Laskerwiese e.V.“, 
zwei Drittel kommen aus der unmit­
telbaren Umgebung. „Wir sind ein 
Querschnitt des Kiezes“, sagen Tho­
mas Zimmermann und Sophie Lu­
dewig vom Vorstand. Jung und alt, 
arm und reich, zugezogen und alt­

Wo einst Narva  
seinen Müll verklappte …
eingesessen – bei der Gartenarbeit 
spielt das keine Rolle. Im dicht besie­
delten Altbauquartier ist die Lasker­
wiese eine der wenigen grünen Oa­
sen. Mitarbeiter:innen der umliegen­
den Firmen verbringen auf den Bän­
ken ihre Mittagspause, verschiedene 
Gruppen halten hier ihre Treffen ab, 
und gelegentlich werden auch Ge­
burtstage gefeiert. Die 38 kleinen 
Parzellen werden von Wohngemein­
schaften, Familien und Freundes­
gruppen bewirtschaftet. 
Der Verein würde die Laskerwiese 
gerne erweitern und hat unter dem 
Motto „Blumenwiese statt Beton­
wüste“ im letzten Jahr eine Petition 
eingereicht. Angesichts des Klima­
wandels und der vielen Baustellen 
im ohnehin schon dicht besiedelten 
Quartier sei der Garten ein wichtiger 
Klimaregulator und Begegnungsort 
zugleich. Der Bezirk will die angren­
zende Bödikerstraße ohnehin teil­
weise entsiegeln, somit könnte man 
ein Stück weiter vorrücken. 
Ob die Idylle bedroht ist? Als öf­
fentliche Grünfläche sei man rela­
tiv sicher, sagen Sophie Ludewig 
und Thomas Zimmermann. Ange­
Die Laskerwiese 
wird demnächst 
20 Jahre alt – „Wir 
waren einer der 
ersten Gemein-
schaftsgärten in 
Berlin“, sagen die 
Vereinsvorstände 
Thomas Zimmer-
mann und Sophie 
Ludewig

L Bürgerverein 
Laskerwiese e.V.:
www.lasker
wiese.de
15
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sichts des Grünflächendefizits im Be­
zirk ist ein Verkauf des Grundstücks 
unwahrscheinlich: „Aber sicher kann 
sich niemand sein in Berlin.“ Nach 
dem Filetgrundstück am Ostkreuz 
würden sich wohl alle Investoren die 
Finger lecken. 
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Auch die Stimmen derjenigen, die 
Wohnungen auf dem Tempelhofer 
Feld wichtiger finden als die große 
Freiheit mit Drachensteigen und 
Windskating, werden lauter. Doch 
was passiert, wenn eine Stadt kei­
ne Orte mehr hat, an denen sich 
Menschen unterschiedlicher Mi­
lieus begegnen können? Wohin 
an heißen Tagen, wenn das Geld 

fürs Schwimmbad oder den Tier­
park fehlt? Bekanntlich ist Berlin 
die Hauptstadt der Singles. Einsam­
keit und soziale Isolation sind nicht 
nur im Alter ein Thema. Treffpunk­
te im Wohnumfeld sind daher wich­
tiger denn je. 
„Den öffentlichen Raum mitzuge­
stalten ist wichtig für die Demo­
kratie und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt“, sagt Kerstin, wäh­
rend sie mit einigen anderen eine 
Umrahmung des Gartens in der 
Schliemannstraße erneuert. Die­
sen Kiezgarten hat sie vor über 20 
Jahren mitaufgebaut. Vorne befin­
det sich ein Spielplatz, im hinteren 

Wichtig für den 
sozialen Kitt
Bereich ist der 300 Quadratmeter 
große Gemeinschaftsgarten. Gera­
de kommt eine Familie mit drei Kin­
dern vorbei und fragt, ob sie mal 
reinschauen darf. „Natürlich“, sagt 
Kerstin. „Ihr könnt auch gerne mit­
machen!“ 
Einst war das Grundstück eine ver­
wahrloste Öde. Die Idee, hier einen 
Nachbarschaftsgarten anzulegen, 
kam durch einen Ideenwettbewerb 
des damaligen Quartiersmanage­
ments Helmholtzplatz ins Rollen. Die 
Anwohnerin, die das Preisgeld dann 
gewann, suchte über einen Aushang 
nach Gleichgesinnten. So stieß Kers­
tin zur Gruppe: Zwei Jahre lang wur­
de nach einer Fläche im Kiez ge­
sucht. Dann hat der Bezirk Pankow 
das Grundstück in der Schliemann­
straße 9 erworben, um einen Spiel­
platz zu bauen. Die Gruppe konnte 
aushandeln, dass der Kiezgarten als 
Teil des Spielplatzes angelegt wird. 
Das war im Jahr 2003. Das Grün­
flächenamt hat den Mutterboden 
eingebracht und ein kleines Mäuer­
chen gebaut, erzählt Kerstin: „Einen 
Zaun wollten wir nicht, die Fläche 
sollte für alle offen sein.“ Auch ge­
gen Einzelbeete hat sich die Gruppe 
entschieden: „Wir planen und be­
pflanzen alles gemeinsam.“ Die Kin­
der sind im Frühjahr auch stunden­
lang mit Begeisterung dabei, Kartof­
feln in die Erde zu bringen. Highlight 
des Gartenjahres ist immer das Ern­
ten und gemeinsame Verspeisen der 
Kartoffeln. 
Gärtnern hat für Kerstin neben der 
Bedeutung fürs Stadtklima eine ganz 
wichtige soziale Komponente. In Zu­
kunft werde das noch zunehmen, 
sagt sie und erzählt eine Episode. 
Vor ein paar Jahren hatten Jugend­
liche Weintrauben abgerissen und 
die Wand mit Graffiti besprüht: „Wir 
standen da und haben geweint. Aber 
dann haben wir uns gesagt: Wir ha­
ben nicht mehr Recht auf diese Mau­
er als die Jugendlichen!“ Sie redeten 
mit ihnen und fanden eine Lösung: 
Die Hälfte der Brandmauer durften 
sie besprühen, auf der anderen wird 
Wein gepflanzt. Es sind solche Ver­
handlungsprozesse, die der zuneh­
menden Spaltung entgegenwirken. 

„Gemeinschaftsgärten retten schon 
ein bisschen die Welt“, findet Kerstin.
Rund 200 Gemeinschaftsgärten gibt 
es in Berlin. Doch viele müssen um 
ihre Existenz kämpfen. Immerhin: 
Der Berliner Senat hat unlängst ein 
Gemeinschaftsgarten-Programm ge­
startet (www.berlin.de/gaertnern/
programme). Darüber hinaus haben 
zwei Bezirke, Marzahn-Hellersdorf 
und Friedrichshain-Kreuzberg, Koor­
dinierungsstellen für gemeinschaft­
liches Gärtnern eingerichtet. Hier 
geht es vor allem um die Vernetzung 
und den Erfahrungsaustausch.

„Wir würden uns wünschen, dass 
der Funke überspringt“, sagt Klaas-
Hinrich Ehlers, während er im grü­
nen Overall und Hut über das Ge­
lände des Ziegenhofs wuselt, im 
Stall beim Ausmisten hilft und bei 
Der Kiezgarten Schlie-
mannstraße ist als 
Teil eines Spielplatzes 
angelegt: Höhepunkt 
des Gartenjahres ist 
das gemeinsame Ver-
speisen der selbst an-
gebauten Kartoffeln

L Netzwerk Urbane 
Gemeinschaftsgärten 
(mit Kiezgarten 
Schliemannstraße):
www.urbane-
gaerten.de
MieterMagazin 7+8/2026

https://urbane-gaerten.de/


Fo
to

: p
riv

at
den Bienen nach dem Rechten sieht. 
Die Geschichte des Ziegenhofs un­
weit des Klausenerplatzes in Char­
lottenburg zeigt, dass mit Hartnä­
ckigkeit und Gewitztheit sehr viel zu 
erreichen ist. Alles fing in den Zei­
ten der Kahlschlagsanierung in den 
1980ern an. Zahlreiche Altbauten 
im Klausener Kiez waren zum Ab­
riss vorgesehen, einige Seitenflügel 
waren bereits „entkernt“ worden. 
In die entstandene Abrissfläche im 
Blockinnenbereich sollten zwei Neu­
bauriegel gebaut werden. Doch die 

Bewohnerschaft wehrte sich. „Es 
waren die Kinder, die durch eine 
Lücke im Zaun gekrochen sind und 
sich Hütten auf der brachliegenden 
Fläche gebaut haben“, erzählt Elke 
Betzner, die ebenso wie Ehlers im 
1982 gegründeten Verein „Blockini­
tiative 128 – Ziegenhof – e.V.“ aktiv 
ist. Die Erwachsenen sind dann hin­
terher, haben Bauschutt und Müll 
weggeräumt, Bäume und Sträucher 
gepflanzt und einen Teich angelegt 

Die „Neue Heimat“ 
war nicht begeistert
– alles illegal. Der Bezirk und die
„Neue Heimat“ als Grundstücksei­
gentümerin waren von dem „Aneig­
nungsprozess“ der Anwohner:innen
nicht begeistert. Sie hielten an den
Neubauplänen fest. Doch als dann
Gelder aus dem Hofbegrünungs­
programm des Senats flossen, wur­
MieterMagazin 7+8/2026
MieterMagazin: Welche Lehren können aus der Pandemie gezogen werden?
Dagmar Haase: Die Corona-Zeit hat gezeigt, wie wichtig wohnungsnahe 
Grünflächen für das menschliche Wohlbefinden sind. Man trifft hier Leute 
und kommt miteinander ins Gespräch, auch über Milieu- und Altersunter-
schiede hinweg. Solche nicht-kommerziellen und inklusiven Orte brechen 
mit der Anonymität der Stadt. Während des Lockdowns haben sie die Aus-
wirkungen auf die physische und psychische Gesundheit gemildert, wie 
eine europaweite Studie belegt. Friedhöfe mit ihrem alten Baumbestand 
sind übrigens besonders wertvolle städtische Grünflächen, zum einen als 
Hort der Biodiversität, aber auch als ruhige, sozusagen langsame Rück-
zugsorte. Hier können sich die Großstadtbewohner:innen von Alltagsstress, 
Lärm und Hitze erholen. 
MieterMagazin: Immer mehr Flächen werden versiegelt, selbst stillgelegte 
Friedhöfe als Bauland verkauft – trotz Klimawandel und Hitzesommern. Wie 
könnte man dem entgegenwirken?
Dagmar Haase: Das ist richtig. Die Städte stehen unter enormem Druck. 
Wir können aber nicht alles zubauen. Es gibt ein paar Stellschrauben, an 
denen man drehen kann. Zunächst einmal müssen die Kommunen das 
Grün viel stärker über Bebauungspläne absichern. Bei konkurrierenden 
Nutzungen hilft es außerdem, miteinander zu sprechen. Vielleicht findet 
es der Investor ja gut, dass die Eigentumswohnungen Grünblick haben 
und räumt dem bisherigen Nachbarschaftsgarten ein Plätzchen ein. Oder 
es lässt sich auf dem Dach eine Grünfläche anlegen. Wir müssen viel er-
finderischer sein. Warum nicht Innenhöfe öffentlich zugänglich machen, 
wie es Wien gemacht hat? Nahe dem berühmten Naschmarkt wurden dort 
begrünte Hinterhöfe miteinander verbunden. Oder warum nicht Kitas oder 
Schulen, die oft schöne Gärten haben, am Wochenende öffnen? Insgesamt 
braucht es eine aktive Begrünungsstrategie in den Städten, die aber – und 
das ist entscheidend – ganz verschiedenen Ansprüchen und Bedürfnissen 
gerecht werden muss.  
MieterMagazin: Würden Sie sagen, dass in der Post-Corona-Zeit ein Um-
denken stattgefunden hat?
Dagmar Haase: Ich denke schon. Die grüne Infrastruktur hat an Bedeutung 
gewonnen. Es gibt neu angelegte Parks auf Brachflächen, grüne Zwischen-
nutzungen und Fassadenbegrünungen. Ein Problem ist die ungerechte Ver-
teilung. Denn auch die Investoren haben erkannt, dass sich Wohnungen 
oder Büros mit einer hochwertigen Begrünung besser verkaufen können. 
Zugang dazu haben jedoch – und das ist ein weltweites Phänomen – unter 
den vorhandenen Marktbedingungen meist nur Wohlhabende. Gering-
verdiener-Haushalte können sich diese Wohnquartiere nicht leisten, ja sie 
müssen sogar die Verdrängung befürchten.
MieterMagazin: Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einer „grü-
nen Aufwertung“ und sagen, dass sogar partizipative Gemeinschaftsgärten 
zur Gentrifizierung beitragen. Wie ist das zu verstehen?
Dagmar Haase: Die Pioniere werden verdrängt. Dafür gibt es zahlreiche 
Beispiele. Etwa die High Line in New York. Diejenigen, von denen die Initia
tive zur Begrünung der Eisenbahngleise ausging, sind längst weg. Das Vier-
tel ist jetzt hip, die Mieten sind gestiegen. Wenn die grüne Aufwertung nicht 
mitgedacht wird, haben wir immer mehr qualitativ hochwertige Begrünung 
– wie etwa am Gleisdreieck-Park – und gleichzeitig weniger Zugang zu die-
sem Grün für einkommensschwache und benachteiligte Gruppen. Mehr
Grün ist also nicht immer gerecht oder sozialverträglich.
Interview: Birgit Leiß

„Die Pioniere 
werden verdrängt“
L Dr. Dagmar 
Haase ist Professo-

rin für Stadt- und 
Landschaftsöko-

logie am Geogra
phischen Institut 

der Humboldt-Uni-
versität. Sie forscht 

unter anderem 
zu grüner Infra-

struktur und zu den 
Auswirkungen des 
Klimawandels auf 

Mensch und Natur
„Wir sind kein 
Streichelzoo“, sagen 
Klaas-Hinrich Ehlers 
und Elke Betzner vom 
Ziegenhof

L Ziegenhof:
www.ziegenhof-
berlin.de
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de der Ziegenhof – der damals noch 
nicht so genannt wurde – sozusagen 
unfreiwillig legalisiert. Nach langem 
Tauziehen und zähen Verhandlungen 
wurden die Pläne für den Häuser­
block 128 dann 1991 endgültig zu 
den Akten gelegt. Seit 2006 ist das 
Terrain eine öffentliche Grünfläche. 
Für die Kinder ist der hügelige Platz 
mitten im dicht besiedelten „Zille-
Milljöh“ ein Paradies. Anders als vie­
le Spielplätze ist hier nichts vorgege­
ben und in unterschiedliche Bereiche 
aufgeteilt. Kinderläden aus der Um­
gebung kommen in Scharen, Fami­
lien bepflanzen die Hochbeete und 
Anwohner:innen genießen das Grün. 
Die Ziegen und Hühner wurden vor 

allem wegen des Komposts ange­
schafft – was den Behörden damals 
tunlichst verschwiegen wurde. „Der 
Platz ist sozusagen auf Ziegen- und 
Hühnermist gewachsen,“ erklärt 
Klaas-Hinrich Ehlers, Sprachwissen­
schaftler und zertifizierter Ziegen­
hüter. „Wir sind kein Streichelzoo“, 

Auf Ziegen- und 
Hühnermist gebaut
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betont er. Man versteht sich als so­
zialpädagogisches, kiezorientiertes 
Projekt. Die Kinder lernen hier den 
Unterschied zwischen Schaufel und 
Harke, und sie können miterleben, 
wie Honig gewonnen wird. In der 
sogenannten Bewegungsmulde 
haben Generationen von Kindern 
das Fahrradfahren gelernt. Der Platz 
ist rund um die Uhr offen. Konflikte 
mit kiffenden Jugendlichen und ge­
legentliche laute Partys bleiben da 
nicht aus. „Aber wir sind nun mal in 
der Großstadt.“ Ein anderes Problem 
ist die Übernutzung. „Der Platz ist 
unglaublich voll, und manche kon­
sumieren ihn nur“, so Ehlers. „Weil 
so viele mithelfen, funktioniert das 
Ganze trotzdem“, betont Elke Betz­
ner. Und noch eins ist den Aktiven 
vom Ziegenhof wichtig: dass es ein 
konsumfreier Ort bleibt. Das Café 
im Vorderhaus würde gerne ein paar 
Tische auf den Platz stellen, aber 
das kommt nicht in Frage. Der Ver­
ein hofft, dass andere ihrem Beispiel 
folgen und damit anfangen, in ih­
rem Hinterhof ein paar Bänke und 
Hochbeete aufzustellen: „Klar, es 
gibt mietrechtliche und institutionel­
le Hürden, aber solche Orte können 
zu einem friedlichen sozialen Mit­
einander auch in heterogenen Nach­
barschaften beitragen.“
Das beweist auch der Bouleplatz am 
Paul-Lincke-Ufer. Hier wird nicht nur 
mit professionellem Anspruch Boule 
gespielt – etliche spätere National­
spieler haben hier angefangen – es 
ist auch ein einzigartiger Freiraum. 
Auf den umliegenden Bänken sitzen 
Menschen, beobachten das Spiel, 
flirten, musizieren oder genießen die 
Sonne. Auch solche, die vom Leben 
gezeichnet sind und die sonst nir­
gendwo willkommen sind, gehören 
dazu. Klar gebe es Reibereien, sagt 
Thorsten Beckmann, Präsident des 
BC Kreuzberg e.V.: „Aber wir krie­
gen das ziemlich gut hin.“ Den Trin­
kercliquen wird schon mal gesagt, 
dass sie ihre Bierflaschen nicht zer­
deppern und die Musik leiser ma­
chen sollen. Denn bei aller Toleranz 

gibt es ein paar Regeln. Laute Mu­
sik und Lärm nach 22 Uhr sind nicht 
erwünscht. Der Bouleclub betreibt 
den wohl frequentiertesten Boule­
platz Deutschlands bereits seit den 
1980ern. Damals sperrte der Bezirk 
die Straße für den Verkehr und leg­
te die Spielfelder an. Der Club hat 
zwar keinen Vertrag mit dem Bezirk, 
kümmert sich aber ums Sauberma­
chen, Reparieren der Bänke, Gießen 
und vieles mehr – ganz ohne öffent­
liche Gelder. Kostenlos mitspielen 
können, abgesehen von speziellen 
Turnieren, alle. Thorsten Beckmann 
erzählt, dass der Platz in der Coro­
na-Zeit eine „Insel der Glückseligen“ 
war. „Wir durften keine Turniere 
mehr machen, aber wir haben ein­
fach weitergespielt.“ Im Übrigen 
macht es einfach Spaß, einen sol­
chen Freiraum zu gestalten. 
Ob das auch die nächsten 40 Jah­
re so bleibt? „Keine Ahnung“, sagt 
Beckmann. „Vielleicht will der Be­
zirk eine Fahrradstraße einrichten. 
Oder ein Hotel bauen – wer weiß 
das schon.“ Als sich vor ein paar 
Jahren ein Nachbar wegen Lärm be­
schwert hat, schlug die Polizei bei 
einem Vor-Ort-Termin einen Zaun 
vor. Einlass nur mit Kontrolle. „Das 
wäre genau das Gegenteil von dem, 
was wir wollen“, meint Beckmann. 
„Für uns ist dies das Berlin, welches 
wir uns wünschen: friedlich, welt­
offen und verbunden“, heißt es auf 
der Website. Viele Berliner Orte sei­
en überlastet und kippen. „Dass es 
hier anders ist, liegt vor allem da­
ran, dass wir uns in hohem Maße 
mit dem Bouleplatz identifizieren 
und ihm eine Seele geben. Von die­
ser Energie wünschen wir uns noch 
viel mehr – für unseren Platz, für die 
ganze Stadt.“
Birgit Leiß

Alle spielen 
kostenlos mit
Der Kreuzberger 
Bouleclub mit 
dem Präsidenten 
Thorsten Beckmann 
betreibt den Platz 
am Paul-Lincke-Ufer 

– wo schon etliche 
Nationalspieler her-
vorgebracht wurden
L Bouleplatz:
www.boule-am-
ufer.de
MieterMagazin 7+8/2026
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MILIEUSCHUTZ

Vollbremsung für das  
möblierte Vermieten auf Zeit
Befristete Vermietungen benötigen in Milieuschutzgebieten seit April eine 
Genehmigung. Damit soll das teure Wohnen-auf-Zeit-Geschäftsmodell zu-
rückgedrängt werden. 2025 war schon fast jede zweite Wohnung in Berlin 
befristet und möbliert angeboten worden.
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Mit den neuen Verwaltungsvor-
schriften für die Berliner Milieu-
schutzgebiete hat der Senat einen 
Genehmigungsvorbehalt für das 
Wohnen auf Zeit eingeführt. Die 
Bezirke bewerten nun die befris-
tete Vermietung einer zuvor nor-
mal vermieteten Wohnung als eine 
Nutzungsänderung, die in der Re-
gel nicht genehmigt wird. So wer-
/2026
den bezahlbare Mietwohnungen 
gesichert, denn gewerbliche Zeit-
Vermietungsmodelle entziehen 
dem Mietmarkt regulären Wohn-
raum. 
Vor allem in Kombination mit einer 
Möblierung greift die Masche um 
sich: Möbliertes Wohnen auf Zeit 
machte 2012 noch 13 Prozent al-
ler Mietangebote aus, 2025 waren 
es schon 48 Prozent. Die mittlere 
All-inclusive-Miete dieser Angebo-
te stieg im gleichen Zeitraum von 
14,37 Euro auf 24,12 Euro pro Qua-
dratmeter. „Die Regulierung des 
Wohnens auf Zeit reagiert auf die 
sprunghaft gestiegene Verbreitung 
dieses Geschäftsmodells und die 
damit verbundene akute Gefähr-
dung der Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung“, erklärt Stadt-
entwicklungssenator Christian 
Gaebler (SPD). 
Als Vorreiter geht der Bezirk Neu-
kölln bereits seit Mai 2025 gegen 
das Wohnen auf Zeit vor und will 
dies auch gerichtlich durchsetzen. 

„Bei der befristeten und möblierten 
Vermietung werden Schlupflöcher 
im Mietrecht ausgenutzt und hor-
rende Summen verlangt“, sagt Bau-
stadtrat Jochen Biedermann (Grü-
ne). „So kommt schnell eine Ge-
samtmiete von 3500 Euro für 80 
Quadratmeter zustande. In Neukölln 
ist das kein Einzelfall. Diese Praxis 

nimmt überhand.“ Solche Angebo-
te stehen im Widerspruch zum Mi-
lieuschutz, denn die ansässige Be-
völkerung sucht reguläre, auf Dauer 
angelegte und bezahlbare Mietver-
hältnisse. 
Die neuen Genehmigungsrichtlinien 
berücksichtigen außerdem die aktu-
elle Rechtsprechung: Wandhängen-
de WCs, Handtuchheizkörper und 

Gefragt sind bezahlbare
Dauermietverhältnisse
Balkone bis vier Quadratmeter gel-
ten nun als genehmigungsfähig, so-
fern sie nicht besonders kostenauf-
wendig sind. Teurere Ausstattungen 
wie Zweitbalkone, Kamine oder Fuß-
bodenheizungen werden weiterhin 
nicht genehmigt, weil sie die Mie-
te unnötig in die Höhe treiben. Der 
„zeitgemäße Ausstattungszustand 
einer durchschnittlichen Wohnung“ 
wird aber immer zugelassen. Dazu 
zählen in Häusern ab fünf Geschos-
sen auch Aufzüge, die in Standard-
ausführung außen angebaut wer-
den. Ebenso werden energetische 
Maßnahmen, die den gesetzlichen 
Mindeststandard herstellen, grund-
sätzlich genehmigt. Die Senatsver-
waltung hat die neue Verwaltungs-
vorschrift zusammen mit den Be-
zirken unter Beteiligung der Woh-
nungswirtschaft und des Berliner 
Mietervereins erarbeitet.
Jens Sethmann
L Informationen der 

Senatsverwaltung:

www.berlin.de/sen/
stadtentwicklung/
quartiersentwicklung/
stadterneuerung/
soziales-
erhaltungsrecht
Die befristete, 

möblierte Ver-

mietung – der Woh-

nungsmarkt-Killer 

unserer Zeit – wird es 

künftig zumindest in 

Milieuschutzgebieten 

schwer haben
Die Modernisie- E

rungsvorschriften in 

den Milieuschutz-

gebieten geben an, 

welche Ausstattungen 

genehmigt werden kön-

nen und welche nicht
So funktioniert der Milieuschutz

Der Milieuschutz dient dazu, die Zusammensetzung der Be-
wohnerschaft zu erhalten. Um ihre Verdrängung zu vermei-
den, werden hier Modernisierungen, die übermäßige Miet-
steigerungen verursachen, sowie Umbauten, Nutzungsän-
derungen und die Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen nicht genehmigt. Grundlage ist eine soziale 
Erhaltungsverordnung des jeweiligen Bezirks. Die Auswei-
sung eines Milieuschutzgebietes beruht auf einer Sozial-
struktur-Untersuchung, die regelmäßig aktualisiert wird. 
Aktuell gibt es in Berlin 82 Milieuschutzgebiete, überwie-
gend in den Altbaubereichen der Innenstadtbezirke. In 
ihnen wohnen rund 1,2 Millionen Menschen.
js
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GEBÄUDEMODERNISIERUNGSGESETZ

Fossile Rolle rückwärts
Die Bundesregierung will weiterhin den Einbau und unbegrenzten Betrieb 
von Öl- und Gasheizungen erlauben. Die Folgekosten müssten die Mieter:in-
nen tragen. So wie der Gesetzentwurf im Mai vom Kabinett beschlossen 
wurde, wird er aber kaum durch Bundestag und Bundesrat kommen.
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Die schwarz-rote Bundesregierung 
will das Gebäudeenergiegesetz der 
Vorgänger-Regierung durch das 
Gebäudemodernisierungsgesetz 
ablösen. Es sollen weiterhin neue 
Öl- und Gasheizungen eingebaut 
werden dürfen. Und: Ihr Betrieb 
ist auch über 2045 hinaus erlaubt. 
Bundeswirtschaftsministerin Kathe­
rina Reiche (CDU): „Wir setzen auf 
Vernunft, Freiheit und Tempo statt 
Verbote.“
Wer eine Öl- oder Gasheizung be­
treibt, muss allerdings die „Biotrep­
pe“ hinaufsteigen: Ab 2029 muss 
die Wärmeerzeugung zu 10 Prozent 
mit Bioheizöl, Biomethan, biogenem 
Flüssiggas oder klimaneutral erzeug­
tem Wasserstoff bewerkstelligt wer­
den. Ab 2030 steigt der Anteil auf 
15 Prozent, 2035 auf 30 Prozent 
und 2040 auf 60 Prozent.
Fo
Reiches Gesetzentwurf erntet von 
allen Seiten ungewöhnlich scharfe 
Kritik. Der Normenkontrollrat nennt 
ihn „handwerklich schlecht“, „schwer 
verständlich“ und „nicht praxistaug­
lich“. Der Expertenrat für Klimafra­
gen sagt voraus, dass so die CO2-
Reduktionsziele ab 2030 verfehlt 
und die für 2045 vorgeschriebene 

Klimaneutralität im Gebäudesektor 
nicht erreicht wird. Für Barbara Metz 
von der Deutschen Umwelthilfe ist 
das Gesetz „eine fossile Rolle rück­
wärts“. Olaf Bandt vom Bund für 
Umwelt und Naturschutz BUND kri­
tisiert die Beimischung von „grünen 
Brennstoffen“ als „teure Mogelpa­
ckung“. „Diese sind weder klimaneu­
tral noch in ausreichendem Maß 

Grüner Brennstoff –
eine teure Mogelpackung?
nachhaltig verfügbar“, so Bandt.
Zur Entlastung der Mietenden sieht 
das Gesetz vor, dass ab 2028 bei 
neu eingebauten Fossil-Heizungen 
die Vermietenden die Hälfte der 
CO2-Kosten, der Gasnetzentgel­
te und der Kosten für die beizumi­
schenden Biotreibstoffe tragen müs­
sen. Der größte Brocken in den Heiz­
kostenabrechnungen sind jedoch die 
eigentlichen Brennstoffkosten. Das 
Risiko der steigenden Öl- und Gas­
preise tragen die Mieter:innen also 
weiterhin fast allein. Deshalb fordert 
Sebastian Bartels, Geschäftsführer 
des Berliner Mietervereins, dass Ver­
mietende die Kosten der CO2-Be­
preisung allein tragen sollen. „Das 
wäre ein letztes Warnsignal, um vie­
le verunsicherte Vermietende da­
von abzuhalten, weiterhin auf fossile 
Energieträger zu setzen“, so Bartels. 
Gegenwind bekommt Reiche auch 
aus den Bundesländern. Bei der Ener­
gieministerkonferenz kritisieren die 
Ressortchef:innen aller 16 Länder die 
„aktuellen Bremsen und Stoppschil­
der“ des Bundes gegen die Energie­
wende. „Mieter müssen stärker vor 
Kostenfallen im Gebäudemodernisie­
rungsgesetz geschützt werden“, for­
dert Sachsen-Anhalts Energieminis­
ter Armin Willingmann (SPD) im Na­
men seiner Amtskolleg:innen. Mit ei­
ner Zustimmung der Länder im Bun­
desrat zu diesem Gesetzesvorhaben 
kann also nicht gerechnet werden. 
Jens Sethmann
Die Heizöl-Liefer-

fahrzeuge werden 

noch längere Zeit im 

Stadtbild auftauchen
Wirtschaftsminis- E 

terin Katherina Reiche 

(CDU, r.u.) setzt auf 

„Vernunft, Freiheit und 

Tempo statt Verbote“ –

für Barbara Metz (r.o.) 

von der Deutschen 

Umwelthilfe ist das 

Gesetz „eine fossile 

Rolle rückwärts“ – 

Sebastian Bartels, 

Geschäftsführer des 

Berliner Mietervereins, 

fordert, dass Ver-

mietende die Kosten 

der CO2-Bepreisung 

allein tragen müssen
Vermietende sehen sich „geschröpft“

Staat schröpft private Vermieter immer härter“, schimpft 
der Eigentümerverband Haus & Grund über das neue „Hei­
zungsgesetz“. Sich auch nur an den Zusatzkosten beteili­
gen zu müssen, ist ihm schon zu viel. Die Bundesregierung 
gaukle den Mietern vor, sie vor höheren Wohnkosten zu 
schützen, meint Präsident Kai Warnecke. „In Wirklichkeit 
wälzt sie die Kosten einer seit Jahren verfehlten Energiepo­
litik auf die privaten Kleinvermieter ab.“ Dirk Salewski, Prä­
sident des Bundesverbandes freier Wohnungsunternehmen 
BFW, sagt: „Das Kostenrisiko für Investitionen ist erheb­
lich und einseitig zulasten der Vermieter gelagert.“ Was die 
Verbandsvertreter nicht erwähnen: Die Mieter:innen haben 
über die Modernisierungsumlage den Heizungseinbau nach 
zwölfeinhalb Jahren vollständig bezahlt und zahlen auch 
danach die erhöhte Miete weiter.   js
MieterMagazin 7+8/2026



MieterMagazin 7+8

HINTERGRUND

Fo
to

s:
 N

ils
 R

ic
ht

er

 
BMV-WAHLFORUM III

Mehr Regeln oder mehr Markt?
Beim dritten und letzten Wahlforum zur Berliner Wohnungspolitik am 
21. Mai ging es um die Möglichkeiten einer besseren Wohnungsversor-
gung. Die Frage, ob es dafür mehr Regulierung braucht, wurde erwar-
tungsgemäß kontrovers diskutiert.
Eingeladen waren die Spitzenkan­
didaten und wohnungspolitischen 
Sprecher:innen von fünf Parteien. 
BMV-Vorsitzender Rainer Tietzsch 
stellte eingangs die Frage, ob es sich 
Berlin überhaupt leisten kann, auf 
Instrumente wie das vom Senat be­
schlossene Wohnungs- und Mieten­
kataster zu verzichten. Es sei gut, 
dass es jetzt endlich kommt und dass 
der Koalitionspartner überzeugt wer­
den konnte, meinte Steffen Krach, 
Spitzenkandidat der SPD für das Ab­
geordnetenhaus. Johannes Martin, 
Sprecher für Stadtentwicklung und 
Baupolitik der CDU-Fraktion, beton­
te, dass es vor allem um Transpa­
/2026
renz gehe. Am eigentlichen Problem, 
dem Wohnungsmangel, werde es 
nichts ändern, aber es helfe, schwar­
ze Schafe zu identifizieren. Für Linke 
und Grüne, die seit langem ein sol­
ches Kataster fordern, sind diese Da­
ten die Arbeitsgrundlage, damit man 
gegen Zweckentfremdung und Leer­
stand tätig werden könne, wie Katrin 
Schmidberger, Sprecherin für Woh­
nen und Mieten der Fraktion Bünd­
nis 90/Die Grünen betonte. Ledig­
lich die FDP kann keinen Bedarf 

erkennen. Christoph Meyer, Spitzen­
kandidat für die Wahl zum Abgeord­
netenhaus, war auch der einzige in 
der Runde, der sich gegen das ge­
plante Wohnungswirtschaftsgesetz 
aussprach: „Wir brauchen Bürokratie­
abbau und keine zusätzlichen Regu­
larien.“ Bei der Notwendigkeit, die 
Treuhänderschaft zu erleichtern, 
herrschte dagegen weitgehend Ei­
nigkeit. „Bei krassen Fällen von Ver­
nachlässigung haben wir da keine 
Einwände“, meinte Meyer. 
Mehr Zündstoff lieferte die Frage, 
ob auch Private verpflichtet werden 

Bei der Treuhänderschaft
weitgehend Einigung
sollen, einen bestimmten Anteil an 
Sozialwohnungen zur Verfügung zu 
stellen. „Mit uns wird es keine Sozial­
quote geben“, stellte Martin klar. 
Sie sei ein Investitionshemmnis. Lin­
ke und Grüne fordern dagegen eine 
solche Quote, wobei sie verschiede­
ne Modelle vorschlagen. Ab einem 
Bestand von 50 Wohnungen müsse 
jede dritte freiwerdende Wohnung 
an WBS-Berechtigte vergeben wer­
den, erklärte Niklas Schenker, woh­
nungspolitischer Sprecher der Lin­
ken: „Es gibt keinen anderen Weg, 
es gehen zu viele Sozialwohnungen 
verloren.“ 
Ein weiteres entscheidendes Instru­
ment ist für Grüne und Linke die 
Einrichtung eines Landesamtes für 
Wohnungswesen. Zu seinen Kern­
aufgaben soll gehören, dass die Ein­
haltung der Sozialwohnungsquote 
überwacht wird sowie Mietwucher 
und illegale Ferienwohnungen ver­
folgt werden. „Wir wollen die Bezir­
ke nicht entmachten, im Gegenteil, 
aber die Immobilienfirmen arbeiten 
ja auch bezirksübergreifend“, sagte 
Schmidberger. „Wir brauchen kei­
ne neuen Strukturen, sondern leis­
tungsfähige Bezirke“, meinte dazu 
Martin. 
Da eine Begrenzung der Miethöhen 
Sache des Bundes ist, war der Mie­
tendeckel nur am Rande Thema. Die 
SPD setzt sich für eine Länderöff­
nungsklausel ein. In diesem Rahmen 
könnte Berlin dann auch einen Mie­
tendeckel beschließen. „Für Wohn­
raum müssen die Länder zuständig 
sein. Ich bin überzeugt: ein Mieten­
deckel ist das Richtige“, bekräftig­
te Krach.
Birgit Leiß
Streitthema beim 

dritten Wahlforum 

des Berliner Mieter-

vereins: Wie wird 

die Wohnungsver-

sorgung künftig 

betrieben?
Katrin Schmid- E  

berger von den Grünen 

(Bildmitte): „Ein Lan-

desamt für Wohnungs-

wesen soll die Bezirke 

nicht entmachten“
Geteilte Zuständigkeit für das Wohnungswesen

Das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, dass seit 2006 
nicht mehr der Bund, sondern die Länder für das Woh­
nungswesen zuständig sind. Bisher hat Berlin davon nur sehr 
zögerlich Gebrauch gemacht. Gleichwohl sind wesentliche 
Instrumente wie das Mietrecht oder das Baurecht nach wie 
vor beim Bund angesiedelt. Daher könnte Berlin ohne die 
nun diskutierte Länderöffnungsklausel keinen neuen Mie­
tendeckel auf den Weg bringen.   
bl
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WOHNUNGSSUCHE

Via Facebook oder Instagram 
zur Traumwohnung?
Die klassische Wohnungssuche über Immobilienportale führt nur noch 
selten zum Ziel – immer mehr Menschen suchen über Social-Media-Platt-
formen nach ihrer Traumwohnung. Ist das erfolgsversprechend oder eher 
riskant?
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„Suche Dreizimmerwohnung in 
Neukölln – bin dankbar über jeden 
Tipp“ oder „Wir sind auf der Suche 
nach einer Wohnung in Kreuzberg. 
Wer kennt jemanden, der jeman­
den kennt …?“. So oder ähnlich be­
ginnen Wohnungsgesuche auf In­
stagram und Co. Was früher die 
ans Schwarze Brett gepinnte An­
zeige war, wird heute in Gruppen 
oder über das eigene Profil gespielt 
– in der Hoffnung, dass das Gesuch
sich möglichst weit verbreitet und
die dringend gesuchte Wohnung
anspült. 
Dabei unterscheidet sich die Vorge­
hensweise je nach Medium. Auf Face­
book, das sich eher an eine etwas
ältere Klientel richtet, sind vor allem
Gruppen verbreitet, in denen Woh­
nungsinserate oder auch Suchanfra­
gen von privat oder auch von kom­
merziellen Anbietern geteilt werden.
Diese Gruppen sind teilweise öffent­
lich zugänglich. Die Gruppe „Freie
Wohnung/WG in Berlin“ etwa hat
mehr als 127 000 Mitglieder, dort
finden sich mehrmals täglich neue
Angebote. Wer Interesse hat, be­
kundet dies öffentlich als Nachricht
unter der Anzeige oder per „DM“,
also Direktnachricht an den Anbie­
tenden. Besonders für die Suche
nach einer WG oder nach einem
Zwischenmietverhältnis dürfte dies
interessant sein. Da gerade in den
sehr großen Gruppen viele andere 
potenzielle Interessent:innen vor­
handen sind, gilt es, regelmäßig mit­
zulesen und schnell zu reagieren 
– ein nicht unerheblicher zeitlicher
Aufwand.
Auf Instagram ist es eher verbreitet,
die eigene Suche in einen – mög­
lichst kreativen – Post oder eine Sto­
ry zu packen und darauf zu hoffen,
dass das eigene Netzwerk dies eif­
rig teilt und weiterverbreitet. Hier
läuft alles über persönliche Kontakte
oder „Freunde von Freunden“. Mit
viel Glück stößt man so auf ein An­
gebot, das vielleicht noch gar nicht
auf dem Markt ist. Die Suche ist al­
lerdings wenig strukturiert und kurz­
lebig, denn Instagram-Stories ver­
schwinden nach 24 Stunden und
Posts rutschen im Feed der anderen
weiter nach unten. Zudem ist unklar,
wie vielen anderen Nutzer:innen
der Algorithmus den Beitrag über­
haupt ausspielt. Wichtig ist der ge­
zielte Einsatz von Hashtags wie etwa
#wohnungssuche oder #wohnung­
berlin. Mit Glück und Kreativität
kann man eine beachtliche Reich­
weite erzielen.

Dies verspricht auch die Videoplatt­
form TikTok, die vor allem eine sehr 
junge Zielgruppe begeistert. Erfolg­
versprechend sind hier besonde­
re Videos, die sich über das eige­
ne Netzwerk hinaus verteilen. Auch 
hier gilt es, schnell zu sein, weil Vi­
deos von Angeboten nur kurz zu 
sehen sind.
In Messengerdienste wie WhatsApp 
oder Telegram kann man Suchanzei­
gen in die eigene Statusmeldung pa­
cken oder in Gruppen teilen. Man 
erreicht jedoch nur eigene Kontakte, 
also eine überschaubare Anzahl an 
Personen – von denen man aber die 
meisten auch tatsächlich kennt, was 
in puncto Sicherheit Vorteile hat. 
Social Media kann die Wohnungs­
suche also ergänzen, sollte aber nicht 
der einzige Weg sein. Klar ist: Man 
muss einiges an Zeit und Energie 
aufwenden – und sollte immer 
wachsam bleiben.
Katharina Buri

Messenger-Dienste: Wohnungs- 
gesuch als Status-Mitteilung
L Aus der Woh-

nungssuche über 

Instagram hat 

Gründer Alexander 

Weiss sein Startup 

Flats For Friendz (FFF) 

entwickelt, die erste 

„netzwerkbasierte 

Wohnungsvermitt-

lungsplattform 

Deutschlands“:

app.flatsfor
friendz.com
Die Wohnungssuche 

über die Netze der 

Sozial-Media-Platt-

formen nimmt zu
Vorsicht gehört dazu

Verbraucherzentralen und Polizei warnen vor gefälschten 
Wohnungsanzeigen, bei denen sich die vermeintlichen 
Besitzer:innen nach hohen Anzahlungen aus dem Staub 
machen. Immobilienplattformen versuchen, solche Fake-
Angebote zu finden und zu löschen. Auf Social-Media-
Plattformen hingegen ist der Wildwuchs groß, die Kontrolle 
aber geringer. Bedenklich können auch datenschutzrecht­
liche Aspekte sein. Zwar kann es hilfreich sein, in Suchan­
zeigen ein Foto von sich und Infos zur eigenen Person 
einzubauen. Wer aber allzu viel auf seinem Profil teilt und 
potenziellen Vermieter:innen darauf Zugriff gewährt, sorgt 
womöglich für ungewollte Transparenz.
kb
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DENKMALSCHUTZ UND ENERGETISCHE SANIERUNG

Zahlen und frieren?
Energetische Sanierungen sind in denkmalgeschützten Gebäuden nicht 
immer möglich. Für Denkmal-Eigentümer:innen gelten deshalb einige 
Ausnahmen. Das geht zum Teil zu Lasten der Mietenden.
Das Wohnen im Denkmal hat einige 
Vorteile. Weil Denkmalschutzbehör­
den auf den Erhalt der historischen 
Bausubstanz achten, hat Instandset­
zung immer Vorrang vor Moderni­
sierung. So werden alte Fenster nach 
Möglichkeit repariert und nicht ein­
fach gegen Isolierglasfenster ausge­
tauscht. Die Kosten für Instandset­
zungen dürfen nicht auf die Miete 
umgelegt werden. 
ec
k

Die übliche Fassadendämmung mit 
Wärmedämmplatten scheidet bei 
Denkmalen in aller Regel aus – nicht 
nur bei Häusern mit aufwendigem 
Stuck. Auch bei glatten Putzfassa­
den würde eine vorgesetzte Dämm­
schicht die Proportionen der Fens­
ter- und Türöffnungen stören und 
das Gesamtbild stark verändern. 
Das heißt aber nicht, dass Denkmal-
Mieter:innen im Winter kalte Räu­
me und hohe Heizkosten hinnehmen 
müssen. Bei Altbauten sind die Au­
ßenwände meist schon so dick, dass 
eine zusätzliche Wärmedämmung 
nur relativ wenig Energieeinsparung 
bringen würde. Die Wände lassen 
sich auch von innen dämmen, wenn 
in den Räumen weder Deckenstuck 
noch Wandbemalungen vorhanden 
sind. Die Dämmung der Kellerde­
cken und der obersten Geschossde­
cke ist meist kein Problem. Dem Ein­
bau moderner Heizungen steht der 
Denkmalschutz ebenfalls nicht ent­
gegen, sofern man keine Wärme­
pumpe direkt vor die historische 
Fassade stellen oder Fußbodenhei­
zungen verlegen will.

Auch Solaranlagen können erlaubt 
werden. So ist im März auf dem 
Flachdach eines Blocks der Wohn­
stadt Carl Legien in Prenzlauer Berg 
eine große Photovoltaikanlage in 
Betrieb gegangen. Selbst auf einseh­
baren Schrägdächern dürfen Solar­
module installiert werden, wenn sie 
dieselbe Farbe haben wie die Dach­
eindeckung. „Wir sehen es als unse­

Solaranlagen: Auf die Farbe 
der Module kommt es an
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re Aufgabe an, intensiv an der Ener­
giewende mitzuarbeiten“, sagt Ber­
lins Landeskonservator Christoph 
Rauhut. 
Anders sieht es allerdings aus, wenn 
Mieter:innen an einer denkmalge­
schützten Fassade eine Balkonsolar­
anlage installieren wollen. „Ihnen 
wird meist die Zustimmung versagt“, 
berichtet Sebastian Bartels, Ge­
schäftsführer des Berliner Mieter­
vereins (BMV). Während Eigen­
tümer:innen für Denkmal-Investi­
tionen Fördergelder und Steuer­
abschreibungen in Anspruch neh­
men können, haben Mieter:innen 
in Denkmalen „überwiegend Nach­
teile“, so Bartels. 
„Nicht fair“ ist etwa die Aufteilung 
des CO2-Preises in der Heizkosten­
abrechnung: Macht der Denkmal­
schutz eine vollständige energeti­
sche Sanierung unmöglich, können 
Vermietende den von ihnen zu tra­
genden Anteil am CO2-Aufpreis hal­
bieren. Den Rest müssen die Mie­
tenden zahlen, im Extremfall sogar 
100 Prozent. In zugigen Wohnungen 
mit hohem Verbrauch wächst der 
Nachteil für Mieter:innen mit dem 
steigenden CO2-Preis immer wei­
ter an.
„Es ist nicht einsehbar, dass Mie­
ter:innen von denkmalgeschützten 
Häusern bei schlechter Heizleistung 
nicht die Miete mindern können“, 
ergänzt Sebastian Bartels. Außer­
Fo
to

:C
hr

is
ti

an
 M

uh
rb
dem wird im Mietspiegel bei Denk­
malen ein hoher Energieverbrauchs­
wert nicht als wohnwertmindernd 
anerkannt. Das kann eine höhere 
ortsübliche Vergleichsmiete bedeu­
ten und eine möglicherweise deut­
lich stärkere Mieterhöhung nach sich 
ziehen.
Jens Sethmann
L Informationen 
des Landesdenkmal-
amtes zum Thema:

www.berlin.de/
landesdenkmalamt/
aktivitaeten/denkmal-
und-klimaschutz
Die Fassaden- E  

dämmung, üblicher-

weise erwünscht 

und gelegentlich 

gefordert, ist an 

denkmalgeschützten 

Häusern nicht erlaubt
Energieausweis künftig auch im Denkmal

Für Gebäude unter Denkmalschutz musste bislang kein 
Energieausweis erstellt werden. Wer hier eine Wohnung 
anmietete, tappte im Dunkeln, was die Einschätzung der 
künftigen Heizkostenbelastung betraf. Mit dem Gebäude­
modernisierungsgesetz, das voraussichtlich im November 
in Kraft tritt, will die Bundesregierung diese Ausnahme ab­
schaffen. Gerade in Zeiten explodierender Energiekosten 
wird Transparenz beim energetischen Zustand des Gebäu­
des immer wichtiger – natürlich auch bei Baudenkmalen.
js
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10 FRAGEN ZUR WOHNUNGSSPERRUNG

Wenn das Haus nicht mehr  
bewohnbar ist
Wenn die Wohnung oder das Haus von Amts wegen für unbewohnbar 
erklärt wird – etwa nach einem Brand oder wegen Einsturzgefahr – ist das 
ein Riesen-Schock. Sind die ersten existentiellen Probleme geklärt (Wo 
soll ich hin? Was passiert mit meinen Sachen?), tauchen eine ganze Reihe 
von mietrechtlichen Fragen auf.
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1. Wann kommt es zu einer 
Unbewohnbarkeitserklärung und 
einer anschließenden Wohnungs-
sperrung durch eine Behörde?
Die bezirkliche Bauaufsicht kann ein 
Gebäude oder eine einzelne Woh-
nung sperren lassen, wenn diese ein-
sturzgefährdet sind, wenn sie wegen 
eines Brandes oder Löschwasser-
schadens unbewohnbar erscheinen 
oder auch wegen extremer Mängel, 
etwa einem Befall mit Schimmel. 
Rechtliche Grundlage ist das Berliner 
Wohnungsaufsichtsgesetz und die 
Berliner Bauordnung. Bei Gefahr im 
Verzug ist auch eine Sperrung durch 
Polizei oder Feuerwehr nach dem 
Allgemeinen Sicherheits- und Ord-
nungsgesetz (ASOG) möglich.

2. Welche Maßnahmen werden 
damit in Gang gesetzt?
Ergibt die bautechnische Untersu
chung, dass die Bewohnbarkeit akut 
gefährdet ist, wird die Behörde eine 
befristete Nutzungsuntersagung 
aussprechen, meist verbunden mit 
einer Anordnung an den Eigentü-
mer zur Instandsetzung. Wichtig: 
Eine vorübergehende Nutzungsun-
tersagung oder eine baupolizeiliche 
Abbruchverfügung sind kein Kündi-
gungsgrund für den Vermieter.

3. Kann ich der Wohnungs
sperrung widersprechen?
Maßgebend ist die objektive Lage. 
Ein Widerspruch in Form einer Klage 
beim Verwaltungsgericht ist zulässig, 
allerdings muss man dafür triftige 
Gründe vorbringen. Das ist in der 
Regel nur mit (teuren) Gutachten 
erfolgversprechend. Es reicht nicht 
aus, zu sagen „Ich halte die Zustän-
de aus, ich möchte nicht ausziehen“. 
Es muss dargelegt werden, dass die 
Beseitigung der Mängel auch ohne 
Sperrung möglich ist.

4. Muss mir der Vermieter eine 
Ersatzunterkunft besorgen?
Kommt darauf an. Wenn die Eigen-
tümerseite die Unbewohnbarkeit 
eindeutig zu vertreten hat, kann die 
Wohnungsaufsichtsbehörde die Auf-
lage machen, dass die Mieter:innen 
andersweitig untergebracht werden. 
Bei Gefahr im Verzug, also zum Bei-
spiel bei akuter Einsturzgefahr, wird 
den Betroffenen in der Regel vom 
Bezirksamt ein Platz in einer Notun-
terkunft zur Verfügung gestellt. So-
weit die öffentlich-rechtliche Seite. 
Mietrechtlich gilt: Es ist grundsätzlich 
Aufgabe der Mieter:innen, sich ei-
ne Ersatzwohnung zu suchen. Es gibt 
keinen Anspruch gegen den Vermie-
ter, dass er eine Wohnung anbietet.

5. Und wer übernimmt die 
Kosten?
Der Vermieter hat die Kosten in an-
gemessenem Umfang zu ersetzen: 
die Miete für das möblierte Apart-
ment, Umzugskosten, Lagerkosten 
für Möbel, Maklercourtage und so 
weiter. Dafür kann man vom Ver-
mieter einen Vorschuss verlangen 
oder man reicht die Belege nach-
träglich ein. Bis zur Zahlung des Vor-
schusses kann man die Duldung der 
Baumaßnahmen verweigern. Zudem 
ist für die alte Wohnung, die nun 
unbewohnbar ist, keine Miete mehr 
zu zahlen. Bereits ab dem Zeitpunkt, 
wo sie für unbewohnbar erklärt 
wurde, kann man die Miete um 30 
bis 50 Prozent mindern. Aber: Die 
ersten Tage des Hotelaufenthalts 
muss man in der Regel selber zahlen, 
etwa wenn man beispielsweise nach 
einem Brand in einer Nacht-und-Ne-
bel-Aktion ausziehen muss. Diese 
Kosten sind durch eine Hausratver-
sicherung abgedeckt – weshalb der 
Abschluss einer solchen grundsätz-
lich zu empfehlen ist.

6. Welche Ersatzunterkunft ist 
zumutbar?
Grundsätzlich ist man verpflichtet, 
die Aufwendungen im angemes-
senen Rahmen zu halten. Daher 
kann ein Single beispielsweise kein 
luxuriöses Ferienapartment mit drei 
Zimmern oder ein 5-Sterne-Hotel 
buchen. Auf der anderen Seite ist 
auch eine Hotelunterbringung oh-
ne Küche über einen Zeitraum von 
vier Wochen nicht zumutbar. Bietet 
In extremen Fällen wird die Nutzung des Gebäudes 
untersagt und der oder die Vermietende  

zur Instandhaltung aufgefordert
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der Vermieter freiwillig eine Ersatz-
unterkunft an, kann man sie ab-
lehnen, wenn sie unzumutbar ist – 
zum Beispiel, wenn die Wohnung 
kein eigenes Bad hat. Vorsicht, wenn 
der Vermieter eine angemessene 
Ausweichwohnung angeboten hat: 
Lehnt man sie ab, besteht kein An-
spruch auf Erstattung der Kosten 
für eine andere Wohnung.

7. Was ist, wenn die Unbewohn-
barkeit durch den Mieter oder die
Mieterin verursacht wurde?
Bei grob fahrlässigem oder gar vor-
sätzlichem Verhalten (Brandstiftung)
gibt es weder ein Recht  auf Miet-
minderung noch auf Erstattung der
Aufwendungen. Mieterin oder Mie-
ter haften dann für die Schadensbe-
seitigung. Auch eine fristlose Kündi-
gung ist möglich. Aber: Bei einfacher
Fahrlässigkeit gilt das nicht. Beispiele
aus der Rechtsprechung für einfache
Fahrlässigkeit:
K das versehentliche Anbohren einer
Wasserleitung (OLG Nürnberg vom
20. August 2002 – 3 U 2609/01 –)
K ein Wasserschaden aufgrund des
Einbaus einer ungeeigneten Misch-
batterie (LG Cottbus vom 18. Juni
2010 – 5 S 46/09 –)
K ein Brandschaden, weil der Mieter
eine Pfanne mit heißem Fett kurz
MieterMagazin 7+8/2026
unbeaufsichtigt gelassen hatte (AG 
München vom 17. Mai 2018 – 412 C 
24937/17 –) 
Wer mit brennender Zigarette ein-
schläft oder die Kerzen am Advents-
gesteck nicht ausmacht, wenn er mit 
dem Hund Gassi geht, wird sich da-
gegen grobe Fahrlässigkeit zurech-
nen lassen müssen. 

8. Ist der Vermieter in jedem Fall
verpflichtet, das Haus oder die
Wohnung wieder instandzusetzen?
Grundsätzlich kann auch der Wieder-
aufbau einer völlig zerstörten Woh-
nung verlangt werden. Ausnahmen:
Wenn eine Sanierung technisch un-
möglich ist, also wenn zum Beispiel
das Gebäude bis auf die Grundmau-
ern abgebrannt ist, erlischt das Miet-
verhältnis, ohne dass es einer Extra-
kündigung bedarf. Aber auch wenn
keine „Unmöglichkeit“ vorliegt, kann
die Wiederherstellung der Wohnung
daran scheitern, dass dies dem Ver-
mieter unzumutbar ist. Juristen spre-
chen hier von einer Opfergrenze. Das
bedeutet, der Aufwand, der erfor-
derlich wäre, um die Wohnung wie-
der bewohnbar zu machen, steht in
keinem Verhältnis zu den zu erzie-
lenden Mieteinnahmen. Aber es geht
nicht um eine bloße Gegenüberstel-
lung von Sanierungskosten und Er-
tragswert. Vielmehr müssen sämt
liche Interessen beider Parteien be-
rücksichtigt werden. Ist die Opfer-
grenze erreicht, kann der Vermieter
außerordentlich kündigen. Den Mie-
tenden bleiben dann nur Schadens-
ersatzansprüche.

9. Wie kann ich den Rückzug in
die alte Wohnung erzwingen?
Zu empfehlen ist, eine Umzugsver-
einbarung abzuschließen und darin
eine Vertragsstrafe für den Fall des
verweigerten Rückzugs zu vereinba-
ren. Ansonsten bleibt nur, den Rück-
zug durch alle gerichtlichen Instan-
zen einzuklagen. Problematisch wird
es, wenn der Vermieter in der Zwi-
schenzeit mit einer anderen Miet-
partei einen Mietvertrag für die
Wohnung abgeschlossen hat. Das
alte Mietverhältnis hat keinen Vor-
rang. Solange noch keine der beiden
Mietparteien eingezogen ist, kann
der Vermieter frei entscheiden, wem
er die Wohnung überlässt. Der ur-
sprünglichen Mietpartei steht dann 
lediglich ein Schadensersatzan-
spruch zu.
10. Welche Ansprüche habe
ich, wenn der Vermieter die Un
bewohnbarkeit verursacht hat?
Neben dem Recht auf Mietminde-
rung und Aufwendungsansprüchen
hat man dann auch noch Schadens-
ersatzansprüche für beschädigtes
Mietereigentum. Zudem muss der
Vermieter in diesem Fall auch das
Hotelzimmer für die ersten Tage
bezahlen. Das setzt allerdings vor
aus, dass der Vermieter (oder die
von ihm beauftragte Firma) den
Schaden verschuldet hat. Dafür
reicht bereits die einfache Fahrläs-
sigkeit wie beispielsweise:
K Es gab schon vorher immer mal
wieder wegen der maroden Leitun-
gen Rohrbrüche im Haus.
K Bei Dacharbeiten wurde die pro
visorische Dacheindeckung nicht
gegen Starkregen abgedichtet.
Birgit Leiß
Die Berliner 
Bauordnung 
erlaubt der 
Bauaufsicht, 
ein Haus oder 
eine Wohnung 
in bestimmten 
Situationen zu 
sperren
Bricht ein Feuer aus Unbedachtheit aus,  
dann gilt das als grobe Nachlässigkeit
5 Sterne sind nicht drin – die Kosten  
einer Ersatzunterkunft müssen im Rahmen bleiben
25
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BETRETUNGSRECHT VERMIETENDER

Totalverweigerer riskieren 
die Kündigung
Die eigene Wohnung ist für Mieterinnen und Mieter ein besonders geschütz-
ter Bereich. Deshalb dürfen Vermietende die Mieträume nicht nach Belieben 
betreten. Dennoch gibt es Situationen, in denen man verpflichtet ist, den Zu-
tritt zu ermöglichen. Wie weit dieses Besichtigungsrecht reicht und welche 
Folgen eine Verweigerung haben kann, zeigt ein aktuelles Urteil.
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In dem vom Amtsgericht Fürsten-
feldbruck ergangenen Urteil vom 14. 
März 2025 (Az. 2 C 842/24) hatte 
ein Mieter über einen längeren Zeit-
raum hinweg den Zutritt zu seiner 
Wohnung verweigert. Der Vermie-
ter wollte zum einen einen beschlos-
senen Fensteraustausch durchfüh-
ren lassen, zum anderen bestand der 
Verdacht auf einen Wasserschaden. 
Ein Fachunternehmen hatte Feuch-
tigkeitsschäden in der darunterlie-
genden Wohnung festgestellt und 
die Ursache im Badezimmer des Mie-
ters lokalisiert. Trotz mehrfacher Auf-
forderungen und Abmahnungen ge-
währte der Mieter keinen Zugang. 
Vor Gericht räumte er sogar ein, dass 
die Fenster wegen des Zustands der 
Wohnung kaum erreichbar seien. Das 
Gericht stellte klar, dass dem Ver-
mieter sowohl zur Durchführung des 
Fensteraustauschs als auch zur Über-
prüfung und gegebenenfalls Beseiti-
gung von Feuchtigkeits- und Wasser-
schäden ein Besichtigungs- und Zu-
trittsrecht zustand. Es sei nicht Sache 
des Mieters, selbst zu entscheiden, 
ob ein Schaden vorliege oder welche 
Maßnahmen erforderlich seien. Diese 
Bewertung obliege dem Eigentümer 
und den von ihm beauftragten Fach-
leuten. Weil der Mieter den Zutritt 
trotz mehrfacher Abmahnungen be-
harrlich verweigerte, hielt das Gericht 
die schließlich ausgesprochene frist-
lose Kündigung des Mietverhältnisses 
für wirksam. Der Mieter wurde zur 
Räumung der Wohnung verurteilt.
Das Urteil verdeutlicht, dass die Ver-
weigerung eines berechtigten Zu-
trittsverlangens erhebliche Konse-
quenzen haben kann. Allerdings gibt 
es kein allgemeines Besichtigungs-
recht des Vermieters. Während der 
Mietzeit steht die Wohnung unter 
dem Schutz der Privatsphäre der 
dort Wohnenden. Ein Betreten ist 
deshalb nur bei einem konkreten 
sachlichen Grund zulässig. Ein sol-
cher liegt insbesondere vor, wenn 
Reparaturen, Instandhaltungs- oder 
Modernisierungsmaßnahmen durch-
geführt werden müssen. Vermieter 
sind verpflichtet, das Gebäude in ei-
nem ordnungsgemäßen Zustand zu 
erhalten. Dazu gehört auch die Un-
tersuchung möglicher Schäden. Be-
steht der Verdacht auf Feuchtigkeit, 
Schimmel, einen Rohrbruch oder an-
dere Mängel, müssen Mieter den 
Zutritt zur Prüfung und Schadens
beseitigung ermöglichen.
Ein Besichtigungsrecht kann außer-
dem bestehen, wenn der Zustand 
der Wohnung überprüft werden 
soll. Die Rechtsprechung erkennt 
an, dass Vermieter in angemesse-
nen Abständen eine Besichtigung 
verlangen können, sofern hierfür 
ein nachvollziehbarer Anlass be-
steht. Weitere typische Fälle sind 

Termine mit Handwerker:innen und 
Sachverständigen, die Vorbereitung 
geplanter Modernisierungen sowie 
die Begutachtung angezeigter Män-
gel. Auch bei einer beabsichtigten 
Neuvermietung oder einem geplan-
ten Verkauf der Wohnung müssen 
Mieter Besichtigungen grundsätz-
lich dulden.
Dabei sind stets die Interessen bei-
der Seiten zu berücksichtigen. Ver-
mietende müssen Besichtigungs
termine rechtzeitig ankündigen und 
auf die persönlichen Belange der 
Mieterinnen und Mieter Rücksicht 
nehmen. Unangekündigte Besuche 
sind grundsätzlich unzulässig. Ver-
weigern Mieter:innen ohne berech
tigten Grund den Zutritt, drohen 
Abmahnungen und gerichtliche 
Schritte. 
Stefan Klein

Das Besichtigungsrecht muss die
Interessen beider berücksichtigen
Ob knöcheltief 

oder bis zum Hals: 

Bei extremen Vor-

kommnissen hat die 

Vermieterin oder 

der Vermieter das 

Recht, die Wohnung 

zu betreten
Gefahr unmittelbar und erheblich?

Ein sofortiges Betreten der Wohnung ohne vorherige Zu-
stimmung, besonders in Abwesenheit der Mieter:innen, 
ist Vermietenden nur in echten Notfällen erlaubt. Voraus-
setzung ist, dass eine erhebliche Gefahr für Personen, die 
Wohnung oder das Gebäude droht und schnelles Handeln 
erforderlich ist. Typische Beispiele sind ein Wasserrohrbruch, 
ein starker Wasseraustritt, Brand- oder Rauchentwicklung, 
der Verdacht auf einen Gasaustritt und ähnliche Situationen, 
in denen erhebliche Schäden unmittelbar eintreten können. 
In solchen Fällen dürfen Vermietende, Hausverwaltungen 
oder von ihnen beauftragte Fachkräfte die Wohnung be-
treten, um die Gefahr abzuwehren. Doch auch zur Abwehr 
solcher Fälle dürfen Vermieter:innen keinen Zweitschlüs-
sel zur Wohnung besitzen. Ein bloßer Verdacht auf einen 
Mangel reicht nicht aus, um sich unmittelbaren Zugang zur 
Wohnung zu verschaffen. In reinen Verdachtsfällen muss 
die Polizei oder Feuerwehr hinzugezogen werden.
stk
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Die kompletten Entscheidungen finden 
Sie im Internet unter www.berliner-
mieterverein.de/mietrecht/recht
sprechung.htm. Diese Beiträge sind 
gekennzeichnet mit  . Im Internet 
haben Sie durch die komfortable Such-
funktion einen bequemen Zugriff auf 
die seit Januar 2001 veröffentlichten 
Entscheidungen und Aufsätze.
MieterMagazin 7+8
Instanzen-Rechtsprechung

Mietpreisbremse

Auch wenn das Mietverhältnis 
infolge der unwirksamen Befris­
tungen als auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen galt, stellen sich 
die nachfolgend vereinbarten 
befristeten Mietverträge nicht 
als einvernehmliche Vereinba­
rungen der Miethöhe in dem 
laufenden Mietverhältnis, son­
dern erkennbar als Umgehungs­
geschäfte zur Vermeidung der 
Anwendbarkeit der Mietpreis­
bremse dar. Der Schutzbereich 
der Vorschriften der Mietpreis­
bremse ist gerade durch die aus 
der laienhaften Sicht des Mieters 
begründete Gefahr des Verlusts 
der Wohnung nach der nach 
formellem Ablauf der Frist dro­
henden Beendigung des Miet­
verhältnisses begründet. 
LG Berlin II vom 19.8.2025
– 67 S 289/24 –

 Langfassung im Internet

Kündigung nach 
Anzeige wegen 
angeblicher Zweck­
entfremdung

Ob die Erstattung von Anzeigen 
wegen Zweckentfremdung oder 
schwerer Wohnungsmängel 
bei den zuständigen Behörden 
/2026
einen schwerwiegenden Verstoß 
gegen die mietvertraglichen 
Pflichten darstellt, der eine 
fristlose (oder hilfsweise eine 
ordentliche) Kündigung rechtfer­
tigt, ist unter Berücksichtigung 
und Abwägung aller Umstände 
des konkreten Einzelfalls zu be­
urteilen. Grundlos falsche Anzei­
gen gegen den Vermieter oder 
Verwalter können hierbei einen 
zur Kündigung berechtigenden 
Umstand darstellen, ebenso wis­
sentlich unwahre oder leichtfer­
tig falsche Angaben im Rahmen 
einer Anzeige.
LG Berlin II vom 10.2.2026
– 67 S 67/25 –

 Langfassung im Internet

Der Vermieter kündigte der Mie-
terin, weil sie wahrheitswidrig 
gegenüber dem Bezirksamt Mit-
te angeblich vorhandene diverse 
Mängel in ihrer Wohnung, und 
wahrheitswidrig die Überbele-
gung und einen maroden Zustand 
einer Wohnung im 4. OG des 
Hauses angezeigt und die Ver-
einnahmung einer wucherischen 
Miete behauptet sowie die Mitar-
beiterin der Hausverwaltung Frau 
B. beleidigt habe.
Das Amtsgericht wies die Klage ab.
Kurz danach kündigte der Vermie-
ter erneut fristlos, hilfsweise frist-
gemäß mit der Begründung, die 
Mieterin habe gegen die Mitarbei-
terin der Hausverwaltung Frau B. 
wahrheitswidrig Strafanzeige we-
gen einer angeblichen Beleidigung 
gestellt und den Vermieter wahr-
heitswidrig beim Bezirksamt Mitte 
wegen einer angeblichen Zweck-
entfremdung im Hause W.-straße x 
angezeigt. Diese Wohnung stehe 
schon nicht in seinem Eigentum.
In der Berufungsinstanz gab das 
Landgericht der Räumungsklage 
des Vermieters statt.
Vorliegend rechtfertige die Zerrüt-
tung des Mietverhältnisses und die 
von der Mieterin gegenüber dem 
Bezirksamt Mitte erstattete Anzei-
ge wegen angeblicher Zweckent-
fremdung von Wohnraum durch 
den Vermieter die vermieterseitig 
erklärte fristlose Kündigung.
Nach der Generalklausel des § 543 
Abs. 1 BGB könne das Mietver-
hältnis aus wichtigem Grund au-
ßerordentlich fristlos gekündigt 
werden. Ein solcher Grund liege 
vor, wenn dem Kündigenden unter 
Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls, insbesondere eines 
Verschuldens der Vertragspartei
en, und unter Abwägung der bei-
derseitigen Interessen die Fort-
setzung des Mietverhältnisses bis 
zum Ablauf der Kündigungsfrist 
oder bis zur sonstigen Beendigung 
des Mietverhältnisses nicht zuge-
mutet werden könne. § 569 Abs. 2 
BGB ergänze dies dahin, dass auch 
die nachhaltige Störung des Haus-
friedens einen solchen wichtigen 
Grund darstellen könne. Eine nach-
haltige Störung des Hausfriedens 
setze voraus, dass eine Mietpartei 
die gem. § 241 Abs. 2 BGB aus 
dem Gebot der gegenseitigen 
Rücksichtnahme folgende Pflicht, 
sich bei der Nutzung der Mietsa-
che so zu verhalten, dass die an
deren Mieter und der Vermieter 
nicht mehr als unvermeidlich ge-
stört werden, in schwerwiegender 
Weise verletze.
Gegen diese ihr obliegende Pflicht 
habe die Mieterin vorliegend ver-
stoßen.
Das Gericht hatte bei der Abwä-
gung davon auszugehen gehabt, 
dass das Mietverhältnis jedenfalls 
seit dem Jahr 2020 nicht unbelas-
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tet war. Bereits im Jahr 2020 hätte 
die Mieterin Mietschulden gehabt, 
weshalb der Vermieter eine frist-
lose Kündigung aussprach. Wie-
derholt wegen verspäteter Miet-
zahlungen sei die Mieterin im Jahr 
2023 abgemahnt worden. Im sel-
ben Jahr habe sie einem vom Ver-
mieter erbetenen Kelleraustausch 
nicht zugestimmt. Vielmehr ver-
mietete sie ihre Wohnung unter, 
weshalb sie am 16.5.2023 wiede-
rum von der Klägerin abgemahnt 
wurde. Eine weitere Abmahnung 
habe der Vermieter gegenüber der 
Mieterin ausgesprochen, weil sie 
sich weigerte, eine vom Vermie-
ter begehrte Mängelbeseitigung 
wegen eines kleineren Defekts 
am Balkon zu dulden. Nach einem 
Wasserschaden im August 2023 
habe die Mieterin gegenüber dem 
Hausverwalter wahrheitswidrig 
behauptet, dass seit sieben Jah-
ren Wasser in ihre Wohnung laufe. 
Am 15. Juli 2024 habe die Mieterin 
gegenüber dem Wohnungsauf-
sichtsamt das Vorliegen diverser 
Mängel in der Wohnung ange-
zeigt, weshalb am 22.8.2024 ein 
Ortstermin stattgefunden hätte, 
bei dem sich ein Teil der Mängel 
als tatsächlich vorhanden heraus-
stellte, andere Mängel dagegen 
nicht. Während dieses Termins ha-
be die Mieterin die Mitarbeiterin 
der Hausverwaltung Frau B. ent-
gegen deren ausdrücklichem Ver-
bot mit ihrem Handy fotografiert. 
Am 28.8.2024 habe die Mieterin 
gegen Frau B. eine Anzeige wegen 
der Behauptung erstattet, diese 
habe die Mieterin mit den Worten 
„kranker Psycho“ beleidigt. Das 
Ermittlungsverfahren gegen Frau 
B. sei von der Amtsanwaltschaft 
Berlin gemäß § 170 Abs. 2 StPO 
eingestellt worden. …
Allein teilweise der Wahrheit ent-
sprochen habe die Anzeige der 
Mieterin gegenüber dem Bezirks-
amt Mitte hinsichtlich des Vor-
liegens verschiedener Mängel in 
ihrer Wohnung. Sämtliche anderen 
Anschuldigungen, die die Mieterin 
gegenüber Behörden behauptet 
bzw. erhoben habe, entbehrten 
entweder jeglichem Wahrheitsge-
halt oder hätten jedenfalls nicht zu 
einem Ermittlungs- oder anderen 
Verfahren gegen Mitarbeiter der 
Hausverwaltung oder den Ver-
mieter selbst geführt. Insgesamt 
stelle sich das Verhalten der Mie-
terin gegenüber dem Vermieter so 
dar, dass sie entweder vorsätzlich 
oder zumindest fahrlässig die ihr 
obliegenden Zahlungs- und Rück-
sichtsnahmepflichten verletzt oder 
mindestens „ins Blaue hinein“ 
Anschuldigungen gegenüber Drit-
ten erhebe, die sich als nicht der 
Wahrheit entsprechend heraus-
stellten. So könne beispielsweise 
die gegenüber dem Bauaufsichts-
amt des Bezirksamts Mitte erho-
bene Anschuldigung der Überbe-
legung, der Verwahrlosung und 
des Mietwuchers hinsichtlich einer 
im 4. OG gelegenen Wohnung 
allein dem Zweck gedient haben, 
den Vermieter einem gegen ihn 
gerichteten Verfahren und Nach-
forschungen durch das Bezirks-
amt auszusetzen, um ihm dadurch 
bewusst Schwierigkeiten zu berei-
ten und ihn in ein schlechtes Licht 
zu rücken. Im Übrigen zeigten die 
Vertragsverletzungen wegen Zah-
lungsverzuges und unerlaubter 
Untervermietung sowie die Ver-
weigerung des Kellertausches und 
der Mängelbeseitigung am Balkon 
im Jahr 2023, dass die Mieterin in 
keiner Weise kompromissbereit sei, 
sondern ihrerseits keinerlei Rück-
sichten auf die Rechte und be-
rechtigten Anliegen des Vermie-
ters nehme.
Ob die Erstattung einer Strafan
zeige einen schwerwiegenden Ver-
stoß gegen die mietvertraglichen 
Pflichten darstellt, der eine frist-
lose (oder hilfsweise eine ordent-
liche) Kündigung rechtfertigt, sei 
unter Berücksichtigung und Abwä-
gung aller Umstände des konkre-
ten Einzelfalls zu beurteilen. Un-
streitig stehe die Wohnung im 5. 
OG weder im Eigentum des Ver-
mieters noch in derjenigen seines 
Geschäftsführers, was die Miete-
rin unschwer vor ihrer Meldung 
gegenüber dem Bezirksamt hätte 
ermitteln können. Vielmehr stehe 
die Wohnung im Eigentum eines 
Herrn R. Auch habe sich der be-
hauptete Vorwurf der Zweckent-
fremdung als unwahr erwiesen. 
Dies ergebe sich aus der Mittei-
lung des Bezirksamtes Mitte von 
Berlin vom 28.4.2025. Die Anzeige 
gegenüber dem Bezirksamt sei also 
leichtfertig durch falsche Angaben 
gegenüber der Behörde erfolgt. 
Sie sei von Seiten der Mieterin da-
mit allein in Schädigungsabsicht 
gegenüber dem Vermieter – denn 
dieser war nicht einmal Eigentümer 
der Wohnung – erfolgt und stelle 
eine weitere erhebliche Pflichtver-
letzung durch die Mieterin dar.
Damit stehe zur Überzeugung des 
Gerichts fest, dass das zwischen 
den Parteien vormals bestehende 
Mietverhältnis nicht nur zerrüttet 
ist, da infolge des (pflichtwidrigen) 
Verhaltens der Mieterin dem Ver-
mieter die Durchführung des Ver-
trags wegen der Zerstörung der 
das Schuldverhältnis tragenden 
Vertrauensgrundlage derart ge-
fährdet ist, dass dem Vermieter 
unter Abwägung der beidersei-
tigen Interessen die Fortsetzung 
des Mietverhältnisses bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist oder 
bis zur sonstigen Beendigung des 
Mietverhältnisses auch bei An-
legung eines strengen Maßstabs 
nicht mehr zugemutet werden 
könne. Vielmehr habe die Miete
rin mindestens mit der Anzeige 
gegenüber dem Bezirksamt Mitte 
eine erhebliche weitere Pflicht-
verletzung begangen, sodass die 
nunmehr ausgesprochene fristlo-
se Kündigung das Mietverhältnis 
wirksam beendet habe.
Anmerkung:
Bei einem derart zerrütteten Miet-
verhältnis kann eine unbegründete 
Anzeige bei der Behörde das „Fass 
zum Überlaufen bringen“ und eine 
Kündigung rechtfertigen. Ansons-
ten ist die Kündigungsgefahr bei 
irrtümlich unbegründeter Anzeige 
gering, wie sich aus einer aktuellen 
Entscheidung des BGH ergibt:
1. Eine Strafanzeige des Mieters 
gegen den Vermieter kann als 
schwerwiegende Pflichtverletzung 
ein Grund für eine fristlose Kündi-
gung sein. Einen nachvollziehba-
ren Verdacht darf der Mieter aber 
ohne Konsequenzen für das Miet-
verhältnis äußern.
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2. Eine außerordentliche fristlose 
Kündigung wegen einer Strafan
zeige, die der Mieter gegen den 
geschäftsführenden Gesellschafter 
des Vermieters gestellt hat, ist nicht 
begründet, wenn der Mieter mit 
der Anzeigeerstattung staatsbür-
gerliche Rechte berechtigt wahrge-
nommen hat. Eine Strafanzeige mit 
einer im Kern zutreffenden Sach-
verhaltsschilderung bietet daher 
zumindest dann keinen Grund für 
eine fristlose Kündigung, wenn die 
Anzeigeerstattung weder vorsätz-
lich noch leichtfertig falsch war. 
Dies ist unter Berücksichtigung und 
Abwägung aller Umstände des kon-
kreten Einzelfalls festzustellen. 
3. Ist danach nicht von einer an-
lasslosen Verdächtigung auszu-
gehen, sondern ist diese aufgrund 
vorangegangener Vorkommnisse 
nachvollziehbar, liegt im Regel-
fall keine erhebliche Pflichtwidrig-
keit des Mieters i. S. v. § 543 Abs. 1 
BGB vor; diese Wertung gilt auch 
im Rahmen einer gleichzeitig aus-
gesprochenen ordentlichen Kün-
digung nach § 573 Abs. 2 Nr. 1, 
Abs. 1 BGB. 
BGH vom 8.8.2023 – VIII ZR 
234/22 

Wärmelieferung

1. Ein Rückzahlungsanspruch der 
Mieter setzt kein Verschulden des 
Vermieters wegen einer Verletzung 
des Wirtschaftlichkeitsgebots 
voraus. Denn für den Fall, dass 
der Vermieter seinerseits seinem 
Vertragspartner, dem Wärmelie­
feranten tatsächlich nichts schul­
det, erfolgt auch die Abrechnung 
gegenüber dem Mieter zu Unrecht, 
und zwar unabhängig davon, ob 
der Vermieter Anlass hatte, das 
Vertragswerk mit dem Wärme­
lieferanten bzw. die einzelnen An­
passungsklauseln auf Wirksamkeit 
zu prüfen.
2. Der bloße Umstand, dass der im 
Liefervertrag vor etwa zehn Jahren 
genannte Link zur Auffindbarkeit 
des maßgeblichen Index nicht mehr 
zu einem Ergebnis führt, hat nicht 
die Unwirksamkeit der Klausel zur 
Folge. Die Möglichkeit der Auf­
findbarkeit durch die Eingabe von 
MieterMagazin 7+8/2026
zwei naheliegenden Begriffen in 
eine Suchmaschine ist hinreichend 
transparent, um die Anforderungen 
des § 24 Abs. 4 S. 2 AVBFernwär­
meV zu erfüllen.
3. Ein Börsenindex ist nicht des­
halb weniger geeignet, Preisent­
wicklungen abzubilden, als ein 
vom Statistischen Bundesamt 
gebildeter Index, weil das Bun­
desamt keine Gewinne erzielen 
muss. Soweit befürchtet wird, dass 
Spekulationen Einfluss auf die Ent­
wicklung des Preises von Gas an 
der Gasbörse haben könnten, mag 
dies sein. Dies liegt im Wesen von 
Börsen und ist eine Auswirkung 
des Umstands, dass Gas handel­
bar ist. Es ist im Übrigen davon 
auszugehen, dass die mittel- und 
langfristige Entwicklung des Gas­
preises, wie sie an der Gasbörse 
stattfindet, auch in die Bildung des 
Preises für den Wärmeindex oder 
andere Gaspreisindizes eingeht. 
Es ist auch weder ersichtlich noch 
ein Grund vorgetragen, dass durch 
Spekulationen hervorgerufene 
Preisschwankungen nicht auch 
Einfluss auf z.B. den Wärmepreis­
index des Statistischen Bundes­
amts haben.
LG Berlin II vom 18.11.2025
– 63 S 121/25 –

 Langfassung im Internet

Kurzzeitvermietung als 
Zweckentfremdung
Die mehrmalige möblierte Vermie­
tung zu nur „vorübergehendem 
Gebrauch“ bei deutlich überhöhter 
Miete kann einen Verstoß i. S.d. 
Zweckentfremdungsverbotgeset­
zes darstellen. In einem solchen 
Fall kann das zuständige Bezirks­
amt den Eigentümer gemäß § 4 
Abs. 1 ZwVbG verpflichten, die 
Wohnung wieder dauerhafter 
Wohnnutzung zuzuführen.
VG Berlin vom 5.2.2026 
– VG 6 L 529/25 –

 Langfassung im Internet

Die ca. 57 Quadratmeter große 
Wohnung wurde regelmäßig für be-
grenzte Zeit zum vorübergehenden 
Gebrauch voll möbliert und kom-
plett eingerichtet vermietet. Die 
Miethöhe betrug hierbei zwischen 
1850,00 und 2000,00 Euro und 
umfasste die Nettokaltmiete inklu-
sive Möblierungszuschlag sowie die 
Nebenkosten einschließlich der Be-
triebs-, Heiz-, Warmwasser-, Strom- 
und Internetkosten. Zusätzlich wur-
de eine Endreinigungspauschale in 
Höhe von 200,00 Euro vereinbart. 
Aus den vorgelegten vier Mietver-
trägen ergab sich, dass die Woh-
nung regelmäßig für Zeiträume 
unter vier Monaten und einmal 
für 10 Monate vermietet wurde.
Der Eigentümer wollte sich offen-
sichtlich sein Geschäftsmodell für 
die Zukunft rechtlich bestätigen 
lassen und beantragte deshalb 
beim Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg eine zweckentfrem-
dungsrechtliche Genehmigung. 
Dem entsprach das Bezirksamt 
jedoch nicht. Es forderte den Ei-
gentümer mit Bescheid vielmehr 
auf, die Räumlichkeiten inner-
halb einer gesetzten Frist wieder 
Wohnzwecken zuzuführen. Zu-
gleich drohte es für den Fall, dass 
er der Rückführungsaufforderung 
nicht fristgemäß nachkommen 
sollte, ein Zwangsgeld in Höhe 
von 10 000,00 Euro an. 
Wie zu erwarten gelangte die Aus-
einandersetzung zwischen Bezirks-
amt und Eigentümer zum VG Ber-
lin. Das konnte im Verfahren des 
vorläufigen Rechtsschutzes aber 
kein rechtswidriges Vorgehen des 
Bezirksamtes feststellen.
Denn die Nutzung der Räumlich-
keiten durch den Vermieter stelle 
keine Wohnnutzung dar.
Das für eine Wohnnutzung insbe-
sondere maßgebliche Kriterium der 
auf Dauer angelegten Häuslichkeit 
habe das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg in zeitlicher 
Hinsicht dahingehend konkreti-
siert, dass bei einer Vermietung 
von mindestens sechs Monaten re-
gelmäßig von einer Wohnnutzung 
auszugehen sei, während dies bei 
einer Nutzung von unter drei Mo-
naten regelmäßig nicht der Fall 
sei (vgl. OVG Berlin-Brandenburg 
vom 4.11.2022 – OVG 5 B 2/20 
–). Von keiner auf Dauer angeleg-
ten Häuslichkeit könne hingegen 
dann ausgegangen werden, wenn 
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die Überlassung von Wohnraum 
einen Monat unterschreite oder ta-
ge- bzw. wochenweise erfolge. Bei 
einer Nutzungsdauer zwischen drei 
und sechs Monaten sei für die Beur-
teilung einer auf Dauer angelegten 
Häuslichkeit stets eine Gesamtwür-
digung der Umstände des Einzelfalls 
unter Heranziehung weiterer Indi-
zien vorzunehmen, wobei die Indiz
wirkung der Nutzungsdauer mit 
fortschreitender Zeitdauer zunehme. 
Als Indizien für das Vorliegen einer 
Wohnnutzung könne dabei insbe-
sondere auf die melderechtlichen 
Verhältnisse, die Ausstattung der 
Wohnung, die Vereinbarung einer 
Pauschalmiete sowie den Zweck des 
Aufenthalts abgestellt werden.
Maßgeblich für die Beurteilung, ob 
im konkreten Fall eine Wohnnutzung 
vorliege, sei stets das Nutzungskon-
zept und dessen grundsätzliche Ver-
wirklichung.
Anhand dieser Maßstäbe sei vor-
liegend nicht von einer Nutzung 
der Räumlichkeiten zu einer auf 
Dauer angelegten Häuslichkeit aus-
zugehen.
Das Nutzungskonzept des Eigen-
tümers und dessen grundsätzliche 
Verwirklichung sei nach einer Ge-
samtwürdigung der vorliegenden 
Umstände auf eine Vermietung von 
Wohnraum ausgelegt, der regelmä-
ßig auf wenige Monate beschränkt 
sei. Dafür spreche schon, dass vor 
dem zuletzt abgeschlossenen Miet-
vertrag die Mietverhältnisse zu-
nächst auf zweimal ca. zwei und 
einmal drei Monate begrenzt waren. 
Sie wurden erst durch eine jeweils 
nachträglich getroffene Vereinba-
rung auf fünf, zweieinhalb bzw. gut 
vier Monate erweitert. Die letztlich 
erfolgte – sechs Monate jedenfalls 
unterschreitende – Mietdauer stand 
dabei jeweils nicht von vornherein 
fest, sondern habe sich erst auf-
grund einer nachträglichen Verein-
barung ergeben. Hierdurch wurde 
es den Wohnungsnutzern zusätzlich 
erschwert, sich in einer auf Dauer 
angelegten Häuslichkeit einzurich-
ten, da sie anfangs mit einer noch 
kürzeren Verweildauer rechnen 
mussten.
Im Übrigen sprächen weitere Indi-
zien gegen die Annahme eines auf 
Wohnnutzung ausgelegten Nut-
zungskonzepts. So sei bereits miet-
vertraglich jeweils festgelegt, dass 
die Vermietung „ausschließlich für 
begrenzte Zeit zum vorübergehen-
den Gebrauch“ erfolge. Der ledig-
lich einen vorübergehenden Auf-
enthalt in der Wohnung erfordern-
de Nutzungszweck werde in den 
Mietverträgen weiterhin konkreti
siert, indem die vorübergehende 
Zwecksetzung, wie die vorläufige 
Überbrückung bis zur Bezugsfertig-
keit einer anderweitigen Wohnung 
oder der ortsfremden Arbeits- oder 
Ausbildungsaufenthalt, ausdrück-
lich vertraglich festgehalten werde. 
Auch seien die Nutzer der Wohnung 
dort häufig nicht behördlich gemel
det, was melderechtlich nur für ei
nen nicht länger als sechs Monate 
dauernden Aufenthalt nicht erfor-
derlich sei. 
Die Wohnung werde außerdem voll 
möbliert und eingerichtet vermietet, 
wodurch die Eigengestaltung der 
Haushaltsführung der Mieter jeden-
falls eingeschränkt werde. 
Auch spreche die Vereinbarung 
einer Pauschalmiete, die sämt-
liche Nebenkosten einschließlich 
der Betriebs-, Heiz-, Warmwasser-, 
Strom- und Internetkosten umfas-
se, tendenziell gegen eine Wohn-
nutzung.
Zusätzlich zu den genannten – der 
Rechtsprechung des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin-Brandenburg 
entnommenen (vgl. OVG Berlin-
Brandenburg, a.a.O., Rn. 53 ff.) – 
Indizien, lägen vorliegend weitere 
Anhaltspunkte vor, die gegen ein 
auf Wohnnutzung ausgelegtes Nut-
zungskonzept sprächen. So werde 
hier eine Endreinigungspauschale in 
Höhe von 200,00 Euro vereinbart, 
die typischerweise nicht bei ge-
wöhnlichen Wohnraummietverhält-
nissen, sondern bei wohnfremden 
Nutzungsarten, wie etwa bei einer 
Ferienwohnungsvermietung, anzu-
treffen sei.
Ferner sei auch die Miethöhe von 
deutlich über 30 Euro pro Quadrat-
meter ein weiteres Indiz gegen eine 
Wohnnutzung. Die Miete liege hier 
um ein Vielfaches über der in dem 
Anwendungsbereich der „Miet-
preisbremse“ zu erzielenden Miete 
(vgl. § 556 d Abs. 1 BGB). Dabei 
verkenne das Gericht nicht, dass 
die Regelungen der §§ 556 d ff. 
BGB auf Mietverhältnisse über 
Wohnraum, der nur zum vorüber-
gehenden Gebrauch vermietet 
ist, nach § 549 Abs. 2 Nr. 1 BGB 
keine Anwendung finden. Gleich-
wohl könne es als Indiz gegen 
eine Wohnnutzung herangezogen 
werden, wenn eine Mietpreisver-
einbarung getroffen werde, die 
ein Vielfaches über der ortsübli-
chen Vergleichsmiete bei regulä-
ren Dauermietverhältnissen liege. 
Auch wenn bei einer vorüberge-
henden Vermietung zu Wohn-
zwecken regelmäßig ein preislicher 
Aufschlag im Verhältnis zu einem 
Dauermietverhältnis angemessen 
sein dürfte, lasse dies jedenfalls 
keine Miethöhe plausibel erschei-
nen, die – wie hier der Fall – exor-
bitant über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liege.
Schließlich sei als weiteres Indiz 
gegen ein auf Wohnnutzung an-
gelegtes Nutzungskonzept her-
anzuziehen, dass der Eigentümer 
den Wohnraum vielfach nicht zum 
Beginn beziehungsweise bis zum 
Ende eines Monats vermiete, son-
dern Mietverhältnisse häufig im 
laufenden Monat beginnen be-
ziehungsweise endeten. Denn es 
sei für Wohnraummietverhältnisse 
typisch, dass sich diese regelmäßig 
auf volle Monate erstreckten und 
kein beliebiger Beginn oder Ende 
während eines laufenden Monats 
ermöglicht werde, wie dies etwa 
bei einer Ferienwohnungsnutzung 
oder Fremdenbeherbergung häufig 
vorkomme. 
Das Bezirksamt habe auch das 
Zwangsgeld zu Recht festgesetzt. 
Hinsichtlich der Auswahl und 
Ausübung der Zwangsmittel seien 
keine Ermessensfehler ersichtlich. 
Der Betrag von 10 000,00 Euro 
halte sich im gesetzlichen Rah-
men nach § 11 Abs. 3 VwVG in 
Verbindung mit § 8 Abs. 1 Satz 2 
VwVfG Bln und entspreche den 
Vorgaben der behördlichen Aus-
führungsvorschriften über das 
Verbot der Zweckentfremdung 
von Wohnraum (vgl. dort Ziffer 
27.2.1).
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beratungszentren
des berliner mietervereins
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Reinickendorf Pankow

Lichten-
berg

Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöNeukölln
Steglitz-Zehlendorf

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Spandau Mitte

Friedrichshain-
Kreuzberg

Tempelhof-
Schöneberg

16-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
beratung mit termin 
Wir beraten von Montag bis Samstag 

Online-Terminvereinbarung: 
mein.berliner-mieterverein.de

Servicetelefon: S 030-226  260

im notfall:
akutberatung ohne termin
In besonders dringenden Fällen Beratung auch 
ohne Termin. Rechnen Sie mit Wartezeiten. 
Bei starkem Andrang können wir sie eventuell 
nicht beraten. Die jeweiligen Zeiten für die 
Akutberatung finden Sie bei dem Eintrag des 
jeweiligen Beratungszentrums.

Wichtig: Beratungen für Gewerbemitglied-
schaften, unsere Energie- und die Sozialbera-
tung sowie Beratungen auf Englisch erfolgen 
nur mit Termin! 

Please always make an appointment 
for consultations in English! 
penick
Geschäftsstelle
Spichernstraße 1, 10777 Berlin
u Spichernstraße (U 3 und U 9)

  Zugang im EG 
rollstuhlgerecht
Hier keine Akutberatung
Beratungszentrum 

Frankfurter Allee
Frankfurter Allee 85

  Zugang rollstuhlgerecht 
(bitte klingeln, der Zugang er-
folgt begleitet über den Hof)
u i Frankfurter Allee
u Samariterstraße
Akutberatung vormittags:
Mo, Di, Mi, Do, Sa 9-11 Uhr
nachmittags: Mo, Di, Mi, Do
16-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
Beratungszentrum 

Bahnhofstraße Köpenick 
Bahnhofstraße 5 (Laden), 
nahe Seelenbinderstraße

  Zugang im EG bedingt 
rollstuhlgeeignet, mit Begleit-
person (Stufe 19 cm)
i Köpenick, Tram/Bus Bahnhof-
straße/Ecke Seelenbinderstraße
Akutberatung: Mo 9-11 Uhr und 
16-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
Beratungszentrum 

Hermannplatz
Hobrechtstraße 28 
(Laden, zwischen Lenau- 
und Pflügerstraße) 

 Zugang im EG rollstuhlgerecht
u Hermannplatz (600 m)
u Schönleinstaße (350 m)
Akutberatung vormittags:
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa 9-11 Uhr
nachmittags: Mo, Di, Mi, Do
16-18 Uhr
Achtung: Im Beratungszentrum
Hobrechtstraße findet freitags von
13 bis 15 Uhr bis auf weiteres keine
Akutberatung statt!
Beratungszentrum 

Walther-Schreiber-Platz
Rheinstraße 44

  Zugang über Fahrstuhl 
rollstuhlgeeignet (Stufe 5 cm)
u Walther-Schreiber-Platz
i Feuerbachstraße
Akutberatung vormittags:
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa 9-11 Uhr
nachmittags: Mo, Mi, Do 16-18 Uhr |
Di 17-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
Beratungszentrum 

Wilmersdorfer Straße
Zillestraße 81 (Laden),
nahe Wilmersdorfer Straße

  Zugang im EG bedingt 
rollstuhlgeeignet (Stufe 18 cm)
u Bismarckstraße (U 2 und U 7)
Akutberatung vormittags:
Mo, Di, Mi, Do, Sa 9-11 Uhr
nachmittags: Mo, Di, Mi, Do
Beratungszentrum 

Altstadt Spandau
Mönchstraße 7 (Laden), 
nahe Markt

  Zugang im EG 
über mobile Rampe
u Altstadt Spandau
u i Rathaus Spandau
Akutberatung vormittags:
Mo, Sa 9-11 Uhr
nachmittags: Mo, Di, Mi, Do
16-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
Beratungszentrum 

Müllerstraße
Müllerstraße 135, nahe Seestraße 
(neben dem Kino Alhambra) 

 Zugang im EG über mobile 
Rampe (Stufe 10 cm)
u Seestraße
Akutberatung vormittags:
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa 9-11 Uhr
nachmittags: Mo, Di, Mi, Do
16-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
Beratungszentrum 

Schönhauser Allee
Schönhauser Allee 134 B

  Zugang im EG 
rollstuhlgerecht
u Eberswalder Straße
Akutberatung vormittags:
Mo, Di, Mi, Do, Sa 9-11 Uhr
nachmittags: Mo, Di, Mi, Do
16-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
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geschäftsstelle
Berliner Mieterverein e.V., Spichernstraße 1, 10777 Berlin 
u Spichernstraße (U 3, U 9), Bus 204

 Zugang im EG rollstuhlgerecht

Hier Beratung nur mit Termin.
S 030-226 260, Fax: 030-226 26-161, 
bmv@berliner-mieterverein.de

Öffnungszeiten (nicht Rechtsberatung):
Mo, Di, Mi 9-18.30 Uhr, Do 9-19 Uhr, Fr 9-17 Uhr, Sa 9-13 Uhr
3

w
eitere beratungsstellen

 Auskünfte zur Zugänglichkeit 

und weitere Informationen 
über unser Servicetelefon 
S 030-226  260

Lichtenberg
K Di 17-19 Uhr
Nachbarschaftshaus 
im Ostseeviertel, 
Ribnitzer Straße 1 b, 
2. OG, Raum 204
i Wartenberg

Marzahn-Hellersdorf
K Mo 17-19 Uhr 
Kieztreff, 
Marzahner Promenade 38
i Marzahn, 
Tram/Bus Marzahner Promenade
K Do 17-19 Uhr
Stadtteiltreff Kompass, 
Kummerower Ring 42
u Kienberg/Gärten der Welt
2

Pankow 
K Mi 17-19 Uhr 
Gemeindehaus Pankow, 
Breite Straße 38 
Tram Pankow Kirche
K Fr 14-16 Uhr
Freizeithaus Weißensee, 
Pistoriusstraße 23
Bus 158, 255

Reinickendorf
K Mi 17-19 Uhr
UMZUG! Seit dem 1. Oktober findet 
die Beratung in der Evangelischen
Kirchengemeinde Wittenau, 
Alt Wittenau 29A statt.
u Rathaus Reinickendorf (600 m Fußweg)
i Wittenau (1000 m Fußweg)

Steglitz-Zehlendorf
K Mi 17-19 Uhr
Mittelhof, Königstraße 42-43 
i Zehlendorf 
mieterverein online 
Im Internet erreichen Sie uns unter www.berliner-mieterverein.de

mein bmv
Ihre Anschrift, Ihre Kontoverbindung oder Ihr Nachname hat sich geändert? 
Sie möchten dem Berliner Mieterverein Änderungen bei dem Zweitmitglied mitteilen? 

Änderungen per Post an obige Adresse oder online unter: mein.berliner-mieterverein.de

mietermagazin online
Energie und Papier einsparen und dabei die Vorteile der Digital-Ausgabe nutzen? 
Statt des gedruckten MieterMagazins künftig die Online-Ausgabe lesen? 

Dann schreiben Sie uns unter: www.berliner-mieterverein.de/mietermagazin-online.htm
Statt der Printausgabe per Post kommt künftig die Online-Ausgabe in Ihr E-Mail-Postfach.
servicetelefon
für Auskünfte und 
Terminvereinbarungen:    

S 030-226 260

online-termin-
vereinbarung
für einen Beratungstermin:    
mein.berliner-mieterverein.de

telefonische 
kurzberatung
Bei einfachen rechtlichen Fragen erhalten 
Sie als Mitglied eine telefonische Kurz
beratung – schnell und ohne Aufwand. 
Bitte halten Sie Ihre Mitgliedsnummer 
bereit (siehe Adressfeld Ihres MieterMa-
gazins) und beachten Sie, dass die telefo-
nische Kurzberatung nicht eine umfang-
reiche Rechtsberatung ersetzen kann. 

Unsere Rechtsschutzversicherung kann 
im Fall eines Gerichtsverfahrens nur dann 
greifen, wenn Sie zuvor anhand von Un-
terlagen in einer unserer Beratungsstellen 
oder in einer Telefonberatung mit Ein-
sicht in Unterlagen beraten wurden. Die 
Kurzberatung am Service-Telefon genügt 
nicht. 

Um Wartezeiten zu vermeiden, empfeh
len wir, nicht direkt zu Beginn oder am 
Ende der Beratungszeit anzurufen.

Telefonische Kurzberatung: 

S 030-226 26-152

Montag bis Freitag 13 bis 16 Uhr 
sowie Montag und Donnerstag 
17 bis 20 Uhr
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beratungsangebote rund um die wohnung
heizung und 
heizkosten
Bei technischen Fragen zur Heizung und 
Heizanlage hilft Ihnen die Energieberatung 
des Berliner Mietervereins. Ein kompetenter 
Ingenieur berät Sie über energiesparende 
Modernisierungsmaßnahmen (auch durch 
Mieter) und bei mangelhafter Beheizung. 

Di 17-19 Uhr: 
Beratungszentrum Walther-Schreiber-Platz, 
Rheinstraße 44

Di 9-11 und Do 17-19 Uhr: 
Beratungszentrum Frankfurter Allee 85
Beratung nur mit Terminvereinbarung 
unter S 030-226 260 

beratung zu sozial-
recht und miete
Beraten wird insbesondere zu Wohngeld, 
Wohnberechtigungsschein, Ansprüchen 
auf Mietsenkung und die Beschränkung 
von Modernisierungsumlagen für Mieter 
der städtischen Wohnungsbaugesellschaf-
ten sowie Kosten für die Unterkunft und 
Heizung im Rahmen der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende und Sozialhilfeemp-
fangende. 
Eine Beratung zu Bürgeldbescheiden findet 
nicht statt.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin. 
Servicetelefon S 030-226 260 

mediation und 
konfliktberatung
Bei Lärm durch Nachbarn und Ausein
andersetzungen mit Nachbarn oder Mit
bewohnern bietet der Berliner Mieterverein 
seinen Mitgliedern eine Beratung zum 
Umgang mit dem Konflikt und bei Bedarf 
ein Mediationsverfahren zur einvernehmli-
chen Lösung des Problems an. 
Die Beratung/Mediation wird von einer 
Mediatorin (Konfliktvermittlerin) durchge-
führt. Das Angebot ist für Mitglieder des 
Berliner Mietervereins kostenfrei.

K Telefonberatung und Kontakt: 
Unter S 030 - 226 26-187 ist ein Anruf
beantworter geschaltet, wir rufen Sie 
zurück. 
E-Mail-Anfragen:
mediation@berliner-mieterverein.de
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mietrechtsberatung 
für gewerbemieter
Nur mit telefonischer 
Terminvereinbarung 
unter S 030-226  260

Die Beratung findet statt:

K Charlottenburg
Do 17-20 Uhr
BMV-Beratungszentrum 
Zillestraße 81, 
nahe Wilmersdorfer Straße 
u Bismarckstraße

K Wilmersdorf/Schöneberg
Fr 14-17 Uhr
BMV-Geschäftsstelle Spichernstraße 1 
u Spichernstraße

schwerpunktberatung 
nutzer/pächter
Beratung nur, wenn für das Grundstück 
bereits eine gesonderte Mitgliedschaft be-
steht. Es werden keine neuen Mitglieder 
für diesen Schwerpunktbereich mehr auf-
genommen. 

K Hellersdorf
Do 17-19 Uhr
Stadtteiltreff Kompass, 
Kummerower Ring 42
u Neue Grottkauer Straße

hilfe zur wohnungs-
abnahme/-übernahme
Zur persönlichen Unterstützung 
in Ab- und Übernahmeterminen 
empfiehlt der Berliner Mieterverein 
folgende sachkundige Personen:

Dipl.Ing.Arch. Dietrich Eulitz,
S 030-294 31 07 oder 
S 0178 / 780 07 80

Dipl.Ing.Arch. Rüdiger Beer, 
S 030-20 98 92 65 oder 
S 0163 / 826 69 44

Kosten: 90 Euro pro Termin zuzüglich 
20 bis 50 Euro Fahrtkosten. Die Beauftra-
gung durch Sie erfolgt direkt an die oben 
genannten Personen. Gutachten und ju
ristische Auskünfte sind nicht möglich. 
Bei Abnahme: Ob Sie mietvertraglich 
überhaupt zu Schönheitsreparaturen 
verpflichtet sind, sollten Sie zuvor in 
einer unserer Beratungsstellen prüfen 
lassen. 
gutachten und 
beweissicherung
Gutachten und Beweissicherung sind kos-
tenpflichtig. Wir haben für Sie günstige 
Konditionen vereinbart. Sie beauftragen 
unsere Kooperationspartner selbst. Bitte 
besprechen Sie die konkreten Kosten vor 
einer Beauftragung. Die Juristen des Berli-
ner Mietervereins informieren Sie gerne, 
ob in Ihrer Angelegenheit eine Begutach-
tung oder Beweissicherung angezeigt er-
scheint.

Themenbereiche:
K	 Wohnflächenberechnung
K	 Schönheitsreparaturen
K	 Modernisierung: Mieterhöhungs-
	 prüfung aus bautechnischer Sicht
K	 Heizung/Warmwasser/
	 Wärmedämmung
K	 Fernwärme-Überprüfung
K	 Hausrat
K	 Wohnungsmängel 
	 auch bei Schimmelbelastung
K	 Schimmelpilzbewertung/

-bestimmung ohne bauliche
Ursachenbestimmung

K	 Elektrosmog/Mobilfunk
K	 Umweltchemie/
	 Umwelttechnik/
	 Schadstoffanalyse
K	 Baubiologie (Elektrosmog, 
	 Schadstoffanalytik)
K	 Detektei
Die Gutachter finden Sie unter
www.berliner-mieterverein.de/
oder rufen Sie S 030-226 260 an.

mietrechtsberatung 
für bildende künstler
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
von 17 bis 19 Uhr
in Zusammenarbeit mit dem 
Berufsverband Bildender Künstler
in Ateliers, Gewerberäumen 
und Wohnungen

Bitte vereinbaren Sie 
einen Termin nur telefonisch 
unter S 030-230 899-42 
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servicetelefon
für Auskünfte und 
Terminvereinbarungen:    

S 030-226 260

zusatzangebote
kooperationsangebote
für mitglieder
Der Berliner Mieterverein hat mit den 
untenstehenden Einrichtungen Koopera
tionsabkommen geschlossen. Davon profi-
tieren die Mitglieder. Bei Vorlage des Ein-
zahlungsbelegs für den Mitgliedsbeitrag 
oder des aktuellen MieterMagazin mit 
Namensaufdruck erhalten Sie Ermäßigun-
gen für Eintrittskarten.

Bildung und Kultur 

K Kleines Theater 
www.kleines-theater.de, 
S 030-821 20 21 
K Labyrinth Kindermuseum 
www.kindermuseum-labyrinth.de 
S 030-800  93 11 50
K StattReisen Berlin 
www.stattreisenberlin.de 
S 030-455 30 28

nützliches
K Mietspiegel 
www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/mietspiegel, 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
S 030-90 173-38 60
K Betriebskostenspiegel 
www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/betriebskosten/
K Energiesparberatung
des BUND für Geringverdiener:
Termin unter S 030-78 79 00 60
K Wohngeld 
www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/wohngeld/diwo.shtml
Rufnummern bei den Wohnungsämtern
K Quartiersmanagement 
www.quartiersmanagement-berlin.de
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
S 030-90 139 - 48 10
K Sozialgipfel
www.berliner-sozialgipfel.de
K Genossenschaftlich Wohnen
www.berliner-genossenschaftsforum.de
S 030-302 38 24
K Lärmschutz 
www.berlin.de/umwelt/themen/
laerm
K Wohnen im Alter 
Infotelefon beim Pflegestützpunkt Berlin, 
Mo - Fr  9 - 18 Uhr: S 0800 - 59 500 59
www.hilfelotse-berlin.de
K Mietschulden/Wohnungsnotfälle 
Geschütztes Marktsegment/
Landesamt für Gesundheit und Soziales 
S 030-902 29 - 32 01 / 2 
www.berlin.de/lageso/soziales/
marktsegment/index.html 
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Ambulante Dienste/GEBEWO 
S 030-480 98 191, 
Fax 030-480 98 192, 
AmbulanteDiensteNord@gebewo.de 
Ambulante Wohnhilfe Wedding/IB
S 030-490 00 99 0, Fax 030-490 00 99 28, 
AWH-B-Wedding@internationaler-bund.de 
K Verbraucherschutz
www.vz-berlin.de, www.test.de

ehrenamtliches 
engagement
bezirksaktivengruppen

Wir, engagierte Mieterinnen und Mieter 
im Berliner Mieterverein, haben uns in Be
zirksgruppen zusammengeschlossen, um 
uns selbst aktiv für eine mieterfreundliche 
Wohnungspolitik einzusetzen. Dazu gehört, 
K dass wir uns über das aktuelle Gesche-
hen im Bereich der Miet- und Wohnungs-
politik informieren; 
K dass wir unsere Mitmieter aufklären; 
K dass wir uns einfach zusammentun, 
um mit unseren Mietproblemen nicht 
allein zu sein.  
Wir würden uns freuen, 
wenn auch Sie kommen würden.

Kontakt zu den ehrenamtlichen 
Bezirksaktivengruppen 
auch über Rilana Krick, 
Geschäftsstelle des BMV, 
bezirke@berliner-mieterverein.de 
S 030-22626146

Charlottenburg-Wilmersdorf 
Bezirksleitung: Niklas Hildebrandt, Raphael 
Thieme, Frau E. M.
K Treffen aktiver Mitglieder und interes-
sierter Mieter jeden zweiten Dienstag eines 
Monat um 18:30 Uhr im Haus am Mieren-
dorffplatz, Mierendorffplatz 19 
Friedrichshain-Kreuzberg 
Bezirksleitung: Gundel Riebe, 
Ralf Kießling, Wolfgang Wilms 
K Die Aktivengruppe trifft sich immer jeden 
dritten Freitag im Monat um 17.30 Uhr 
im Beratungszentrum Frankfurter Allee 85 
K Kontaktmöglichkeiten zur Bezirksleitung: 
in den Treffen der Aktivengruppe
Lichtenberg
Bezirksleitung: Birgit Stenzel, 
Rico Blochmann, Irene Kinne 
K Treffen der Bezirksgruppe jeden zwei-
ten Freitag im Monat um 17:30 Uhr im 
Beratungszentrum Frankfurter Allee 85, 
S- und U-Bhf. Frankfurter Allee
Marzahn-Hellersdorf
Bezirksleitung: Gabriele Parakeninks,
Irina Neuber, Dieter Voigt
K Kontaktaufnahme ist in allen Marzahner
und Hellersdorfer Beratungsstellen während
der Beratungszeiten möglich
Mitte
Bezirksleitung: Theo Diekmann, 
Thomas Meißner, Michaela Steiner 
Kontakt über Rilana Krick, 
Geschäftsstelle des BMV, 
bezirke@berliner-mieterverein.de 
Neukölln
Bezirksleitung: Leonard Haas, Tobias 
Becker, Britta Grell
Kontakt: bmv-neukoelln@freenet.de
K Die Aktivengruppe trifft sich jeden 
vierten Montag im Monat um 18:30 Uhr 
in der Richardstraße 5 (Räume der Aktion 
Karl-Marx-Straße)
K Kiezcafé, siehe Seite 5.
Pankow
Bezirksleitung: Aleksandar Perović, 
Sebastian Bachmann, Hermine Thurow
K Treffen an jedem ersten Donnerstag 
im Monat um 18 Uhr im Platzhaus Teuto-
burger Platz, gegenüber Zionskirchstraße 73a
K Kiezcafé, siehe Seite 5. 
Reinickendorf 
Bezirksleitung: Nils Baumann, Marie 
Schmidt, Mauricio Graubner
K Die Bezirksgruppe trifft sich jeweils am 
zweiten Mittwoch eines Monats von ca. 
19 bis 21 Uhr im Familientreff Wittenau, 
Oranienburger Straße 204, S- und U-Bhf. 
Wittenau
Spandau
Bezirksleitung: Jürgen Wilhelm, Bärbel 
Prothmann, Norbert Zobbot 
K Alle Treffen: BMV-Beratungszentrum 
Altstadt Spandau, Mönchstraße 7
jeden Donnerstag 17-19 Uhr 
neben juristischer Beratung: Betreuung 
der Mitglieder; Mietergemeinschaften; 
Leitung: J. Wilhelm, S 030-331 52 20
Steglitz-Zehlendorf
Bezirksleitung: Carsten Wenzlaff, Barbara 
von Boroviczeny
Tempelhof-Schöneberg
Bezirksleitung: Manuel Katzer, Sigrid 
Dahm, Franziska Schulte
Treptow-Köpenick
Bezirksleitung: Sindy Krahl, Ilona Sechting,  
Marco Raddatz
K Treffen aktiver Mitglieder zum Erfahrungs-
austausch jeden zweiten Mittwoch im  
Monat um 18 Uhr in der Villa Offensiv, 
Hasselwerderstraße 38-40
K Zusätzliches digitales Treffen der 
Bezirksgruppe per Videokonferenz an 
jedem vierten Mittwoch im Monat. 
Bei Interesse melden sie sich bitte ca. eine 
Woche vorher unter bezirke@berliner-
mieterverein.de, um in den Einladungs-
Verteiler aufgenommen zu werden.
K Kontaktmöglichkeit in allen bezirk
lichen Beratungsstellen zu den ausge-
wiesenen Beratungszeiten
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MARKTPLATZ

Der Ratgeber ist für 16,90 Euro zzgl. Versandkosten über 
den Online-Shop des DMB-Verlages erhältlich: 
shop.mieterbund.de

Mietkosten im Griff – 
Nebenkosten, Mieterhöhung, 
Wohnungsmängel 

Mehr als ein Drittel 
des Einkommens geht 
in vielen Haushalten 
für Miete und Miet
nebenkosten drauf. 
Der Ratgeber zeigt, 
wo die Kostenbremse 
angesetzt werden 
kann: von der Woh-
nungssuche bis zum 
Check von Heiz- und 
Betriebskostenabrech-
nungen. Fallbeispiele, 
wichtige Urteile und 
Musterbriefe bieten 
das passende Hand-
werkszeug, um Miet- 
kosten im Griff zu 
behalten.

Die Broschüren können bezogen werden über den Online-Shop 
des DMB-Verlages: shop.mieterbund.de

Die Ratgeber 
des Deutschen Mieterbundes

Das Mieter-Handbuch 

Mietrecht für Mieter, einfach und 
übersichtlich, informiert über die 
aktuelle Rechtslage und über Hand
lungsmöglichkeiten bei Konflikten.

Ulrich Ropertz in Kooperation mit 
Verbraucherzentrale NRW und DMB,
Neuauflage 2024, 18 Euro                                    

Tipps zum Mietvertrag für Mieter – 
Fallen vermeiden, Vorteile nutzen

Dieser Ratgeber gibt dem künftigen 
Mieter Hinweise, worauf beim Ab-

schluss eines Mietvertrages zu achten 
ist – ergänzt durch praktische Tipps 

und Rechenbeispiele.

3. Auflage, 5,90 Euro

www.berliner-mieterverein.de/beitreten.htm

Machen Sie den 
Berliner Mieterverein 
noch stärker! 
Überzeugen Sie Ihre Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen 
oder Nachbarn von den Vorteilen einer Mitgliedschaft im 
Berliner Mieterverein. 

Mitglieder haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung 
in allen wohnungs- und mietrechtlichen Fragen. Der Berliner 
Mieterverein setzt berechtigte Mieteransprüche gegenüber 
Vermietern durch. Überprüfungen der Ansprüche und aus-
führliche Rechtsberatung sind für Mitglieder des Berliner 
Mietervereins kostenlos.
Für jedes neu geworbene Mitglied erhalten Werber oder Wer-
berinnen 15 Euro auf dem Mitgliedskonto gutgeschrieben. 

JETZT
MITGLIEDER

WERBEN! 

Ko
m

po
sit

io
n:

 A
de

ne
 S

an
ch

ez
/s

to
ck

.a
do

be
.c

om

http://shop.mieterbund.de/
https://www.berliner-mieterverein.de/beitreten.htm
http://shop.mieterbund.de/
https://tierschutz-berlin.de/katzenschutz/


9.
Bündnis gegen Verdrängung und

Mietenwahnsinn

 HER  MIT  DEN 
WOHNUNGEN!

RUNTER MIT DEN MIETEN!
Demo Sa, 5.9. 13 Uhr Rotes Rathaus

w
w
w
.m
ie
te
nw
ah
ns
in
n.
in
fo

https://www.mietenwahnsinn.info/2026/
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